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Verhandlungsbericht
Präsidiales

Gemeindeversammlung vom 2. Juni 2025 
um 19.30 Uhr | Beschlüsse

93 Stimmberechtigte (3.89% von 2'392 Stimmberech-
tigten) haben an der Gemeindeversammlung der Poli-
tischen Gemeinde Neerach vom Montag, 2. Juni 2025 
folgende Beschlüsse gefasst:

1.	 Genehmigung der Bauabrechnung über die Er-
stellung der Regenwasserleitung (Trennsystem) in 
der Hochfelderstrasse mit Gesamtkosten von CHF 
378'376.90, exkl. MWST, und einer Kreditüberschrei-
tung von CHF 3'376.90, exkl. MWST.

2.	 Genehmigung der Jahresrechnung 2024 der Politi-
schen Gemeinde Neerach

3.	 Genehmigung der Neuregelung der Vereinsunter-
stützung der Politischen Gemeinde Neerach per 1. 
Januar 2026 und Bewilligung eines jährlich wieder-
kehrenden Kostendachs von CHF 70'000.00. Gleich-
zeitig wurde der bisher gültige Gemeindeversamm-
lungsbeschluss vom 2. Dezember 2013 über die 
Anpassung der Vereinsunterstützung per 1. Januar 
2014 aufgehoben.

Die amtliche Publikation der Beschlüsse erfolgte am 6. Juni 
2025 auf der Gemeindewebsite www.neerach.ch unter der 
Rubrik "Verwaltung / Neuigkeiten / Amtliche Publikation". 
Das Protokoll der Gemeindeversammlung liegt ab dem 
Zeitpunkt der amtlichen Publikation während 30 Tagen bei 
der Gemeindeverwaltung zur Einsicht auf oder kann auf der 
Gemeindewebsite www.neerach.ch unter der Rubrik "Politik 
/ Gemeindeversammlung / Protokolle" eingesehen werden.

Personal

5-jähriges Dienstjubiläum Heinz Sollberger 
| Zweckverband, Gemeinderat und Personal 
gratulieren!

Am 1. Juli 2025 darf Heinz Sollberger, Materialwart des 
Zweckverbandes "Zivilschutzregion Lägern-Egg", sein 
5-jähriges Dienstjubiläum beim Zweckverband und als 

sitz- und rechnungsführende Gemeinde auch bei der 
Politischen Gemeinde Neerach feiern.

In seiner Funktion als Materialwart ist er für die vorschrifts-
gemässe Wartung sämtlicher vom Zivilschutz genutzten 
Anlagen inkl. Material verantwortlich und führt die nö-
tigen Kontrollen durch. Damit leistet Heinz Sollberger 
einen sehr wichtigen Beitrag für den Bevölkerungsschutz 
in Neerach und den acht weiteren Verbandsgemeinden.

Der Zweckverband, der Gemeinderat und das gesamte 
Personal gratulieren Heinz Sollberger ganz herzlich zu 
seinem 5-jährigen Jubiläum. Die Körperschaften danken 
Heinz Sollberger für seine engagierte Tätigkeit, seine 
Treue und die Verbundenheit zum Zweckverband und 
zur Gemeinde und wünschen ihm weiterhin viel Freude 
bei seiner Aufgabe!

Finanzen | Steuern

Änderung kantonales Steuergesetz | Be-
teiligung Kanton am Grundstückgewinn-
steuerertrag

Gemäss Regierungsratsbeschluss vom 26. Februar 2025 
sind die Ausgaben des Kantons für die Finanzierung von 
kantonalen Infrastrukturprojekten von 2010 bis 2023 um 
rund 60% angestiegen. Zur Sicherung der Finanzierung 
der kantonalen Infrastrukturprojekte soll eine Kostenbe-
teiligung an den Erträgen der Grundstückgewinnsteuer 
erfolgen. Im Kanton Zürich ist die Grundstückgewinn-
steuer eine Gemeindesteuer und wird von den politi-
schen Gemeinden erhoben, denen der gesamte Ertrag 
der Grundstückgewinnsteuer zusteht. Im innerkantona-
len Finanzausgleich (Berechnung der Steuerkraft) wer-
den die Grundstückgewinnsteuererträge nicht berück-
sichtigt. Der Kanton Zürich und der Kanton Zug sind die 
einzigen Kantone, in denen die Erträge der Grundstück-
gewinnsteuer ausschliesslich den Gemeinden zustehen. 
In den anderen Kantonen steht der Ertrag der Grund-
stückgewinnsteuer entweder ausschliesslich dem Kanton 
oder anteilmässig dem Kanton und den Gemeinden zu. 
Analog den Regelungen in mehreren anderen Kanto-
nen soll, nach Ansicht des Regierungsrates, dem Kanton 
durch Änderung des Steuergesetzes ein pauschaler pro-
zentualer Anteil an der Grundstückgewinnsteuer zuge-
wiesen werden.
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Da die vorgeschlagene Gesetzesänderung keine neuen 
Steuern einführt und auch keine höhere Steuerbelastung 
zur Folge hat, würde eine Änderung dem fakultativen 
Referendum unterstehen.

Der Gemeinderat hat zu der von der kantonalen Finanz-
direktion im Auftrag des Regierungsrates durchgeführten 
Vernehmlassung zur geplanten Änderung des kantona-
len Steuergesetzes, Finanzierung von kantonalen Infra-
strukturprojekten, Beteiligung des Kantons am Grund-
stückgewinnsteuerertrag, Stellung genommen und lehnt 
die Gesetzesänderung aus nachfolgenden folgenden 
Überlegungen ab.

Die in die Vernehmlassung geschickte Änderung des 
Steuergesetzes sieht vor, dass der Kanton einen pauscha-
len Anteil von 25% an den Grundstückgewinnsteuererträ-
gen erhalten soll. Das würde zu 300 Millionen Franken 
Mehreinnahmen beim Kanton führen, während bei den 
Gemeinden 300 Millionen Franken Mindereinnahmen 
anfallen.

Der vollständige Verbleib der Grundstückgewinnsteuer-
erträge an die Gemeinden hat sich bewährt und ist insbe-
sondere im Hinblick auf die eigenen Infrastrukturprojekte 
von zentraler Bedeutung. Die Einnahmen der Grund-
stückgewinnsteuer ist in vielen Gemeinden ein wichtiger 
Einnahmepunkt.

Den Kanton künftig mit 25% an der Grundstückgewinn-
steuer zu beteiligen, wird mit steigenden Kosten für In-
frastrukturprojekte begründet. Dieses Argument kann 
der Gemeinderat Neerach jedoch nicht nachvollziehen, 
hat der Kanton Zürich den Staatssteuersatz kontinuier-
lich gesenkt und zwar ohne gegenläufige Korrekturen in 
wirtschaftlich besseren Zeiten. Ein Verzicht auf Steuersen-
kungen, um die finanzielle Lage für Zeiten hoher Inves-
titionen zu stabilisieren, wäre finanzpolitisch die bessere 
Option gewesen. Die Steuerbelastung zu reduzieren hat 
sich zwar positiv auf die Standortattraktivität ausgewirkt, 
jedoch auch die finanzielle Lage verschärft.

Die Beteiligungsquote von 25% wird unter anderem mit 
dem Verweis auf eine fehlende kantonale Beteiligung an 
dieser Steuer begründet. Im Gegensatz zu vielen anderen 
Kantonen, beansprucht der Kanton Zürich die Erträge 
aus der Erbschafts- und Schenkungssteuer vollständig 
für sich. In anderen Kantonen ist eine Beteiligung der Ge-
meinden an diesen Erträgen längst üblich. Eine einseitige 

Umverteilung ist für die Politische Gemeinde Neerach 
nicht akzeptabel.

Der Kanton führt ein wesentlicher Anteil des Ausgaben-
wachstums darauf zurück, dass die Planung von grösse-
ren Infrastruktur- und Verkehrserschliessungsprojekten 
dazu führt, dass die Grundstückspreise im betroffenen 
Gebiet aufgrund der erwarteten verbesserten Infrastruk-
tur oder Verkehrserschliessung erheblich ansteigen. Mit 
der Neubewertung der Liegenschaften ab 2026 profitiert 
der Kanton Zürich verstärkt von der Entwicklung der Bo-
denpreise, unabhängig von der Grundstückgewinnsteu-
er. Die höheren Bodenpreise führen zu höheren Vermö-
genswerten der Liegenschaften bei natürlichen Personen, 
was sich direkt in der Vermögenssteuer und über den 
Eigenmietwert auch in der Einkommenssteuer auswirkt. 
Mit kommunalen Investitionen in die Infrastruktur und 
der damit verbundenen Werterhaltung der Bodenpreise 
profitierten nicht nur die Gemeinden, sondern indirekt 
auch der Kanton.

Fazit: Die Politische Gemeinde Neerach lehnt eine ein-
seitige Ertragsverschiebung ab. Die Mindereinnahmen 
für die Gemeinden sind nicht hinnehmbar und würden 
zu Steuererhöhungen führen. Sollte die Vorlage unver-
ändert bleiben, behält sich der Gemeinderat Neerach die 
Ergreifung des Gemeindereferendums vor.

Sicherheit

Erteilung Gastwirtschaftspatente

Bistro Kiddoland
Katherine Hefti, Neerach, ersuchte die Gemeinde Neerach 
um Erteilung eines Gastwirtschaftspatent zur Führung 
des Bistros im "Kiddoland", Zürcherstrasse 17 (Zentrum 
Riedpark) in Neerach, mit Ausschank resp. Verkauf von 
alkoholfreien Getränken. Die Betriebsaufnahme erfolgte 
bereits am Montag, 28. April 2025.

Restaurant Wilder Mann
Mustafa Pire, Niederhasli, ersuchte die Gemeinde Neerach 
um Erteilung eines Gastwirtschaftspatents zur Führung des 
Restaurants "Wilder Mann", Steinmaurstrasse 1 in Nee-
rach, mit Ausschank resp. Verkauf von alkoholfreien und 
alkoholhaltigen Getränken sowie gebrannten Wassern. Die 
Betriebsaufnahme erfolgt am Dienstag, 1. Juli 2025. Der
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Patentinhaber führt bereits die am Restaurant "Wilder 
Mann" angrenzende "Stallbar".

Nach Prüfung der Gesuchsunterlagen hat der Gemeinde-
rat Katherine Hefti, Neerach, und Mustafa Pire, Niede-
rhasli, das entsprechende Patent auf den Zeitpunkt der 
Betriebsaufnahme erteilt.

Die Gemeinde Neerach wünscht den beiden Patentinha-
bern viel Erfolg!

Gesellschaft

Asyl- und Notunterkunft | Realisierung 
provisorisches Bauprojekt beim Standort 
"Stufenpumpwerk Unterneerach" | aktuel-
ler Stand

Bekanntlich haben die Stimmberechtigten an der Ge-
meindeversammlung vom 10. Juni 2024 das Projekt 
"Neubau Asyl- und Notunterkunft" auf der Gemeinde-
parzelle im Gebiet "Juch" entlang der Juchstrasse, an den 
Gemeinderat zurückgewiesen. Im Rahmen der Diskussion 
an der Gemeindeversammlung ist zum Ausdruck gekom-
men, dass der Gemeinderat den früheren Standort beim 
Stufenpumpwerk "Unterneerach", entlang der Schützen-
hausstrasse, östlich der Umfahrungsstrasse in der Land-
wirtschaftszone, nochmals prüfen soll.

Der Gemeinderat hat daraufhin bei der kantonalen Leit-
stelle für Baubewilligungen ein Baugesuch eingereicht 
und das Projekt zur Realisierung von einer provisorischen 
Asylunterkunft Ende August 2024 öffentlich ausgeschrie-
ben und auch ausgesteckt.

Bereits mit Schreiben von Mitte September 2024 hat die 
kantonale Leitstelle für Baubewilligungen der Gemeinde 
Neerach mitgeteilt, dass aufgrund von rechtlichen Hin-
dernissen keine kantonale Bewilligung für das geplante 
Bauvorhaben erteilt werden kann.

Der projektierte Standort liegt im Perimeter vom Bundes-
inventar der Moorlandschaften von besonderer Schön-
heit und von nationaler Bedeutung. (Objekt-Nr. 378, 
Neeracher Ried).

Ausnahmebewilligungen für Bauten ausserhalb der Bau-
zone sind gemäss eidgenössischem Raumplanungsge-

setz (RPG) zwar möglich, aber nur unter gewissen Vor-
aussetzungen. Eine Ausnahme ist für Vorhaben möglich, 
die zwingend auf einen Standort ausserhalb der Bauzone 
angewiesen sind (standortgebunden, Art. 24 RPG). Das ist 
der Fall, wenn eine Baute aus technischen, betrieblichen 
oder anderen zwingenden Gründen einen bestimmten 
Standort erfordert. Das Stufenpumpwerk "Unterneerach" 
erfüllt diese Standortgebundenheit.

Die Gemeinde Neerach kann aus Sicht der kantona-
len Leitstelle für Baubewilligungen jedoch nachweisen, 
dass innerhalb der Bauzonen grundsätzlich verschiede-
ne Möglichkeiten für eine Asylunterkunft bestehen. Das 
Vorhaben ist in der Landwirtschaftszone nicht standort-
gebunden im Sinne von Art. 24 RPG, da Alternativen in 
der Bauzone bestehen. Zudem stehen dem Vorhaben 
übergeordnete, nationale Interessen entgegen.

Die Erteilung einer temporären Ausnahmebewilligung 
kann nicht in Aussicht gestellt werden.

Daraufhin haben Gespräche zwischen dem Rechtsver-
treter der Gemeinde Neerach und dem Rechtsdienst vom 
ARE stattgefunden, wobei der Rechtsdienst vom ARE kei-
ne Möglichkeit zur Erteilung einer Ausnahmebewilligung 
gesehen hat.

Nach interner Beratung hat der Gemeinderat entschie-
den, von der kantonalen Leitstelle für Baubewilligungen 
eine rekursfähige Verfügung zu verlangen, damit gegen 
den Entscheid Rekurs beim kantonalen Baurekursgericht 
erhoben werden kann.

Mit Verfügung vom 10. April 2025 hat die kantonale Leit-
stelle für Baubewilligungen die Verweigerung zum ge-
planten Bauprojekt gegenüber der Gemeinde Neerach 
eröffnet. Gegen diesen Entscheid hat der Gemeinderat 
Rekurs beim kantonalen Baurekursgericht erhoben, denn 
der Gemeinderat nimmt den Willen der Gemeindever-
sammlung sehr ernst. Es wird sich zeigen, ob am Standort 
"Unterneerach" die Gemeinde eine provisorische Asylun-
terkunft erstellen darf. Über den Gerichtsentscheid wird 
der Gemeinderat die Bevölkerung wieder informieren.

Stand heute ist es so, dass die Gemeinde Neerach 42 (an 
der Gemeindeversammlung wurde irrtümlicherweise die 
Zahl 31 genannt) Asyl- und Schutzsuchende in gemein-
deeigenen und gemieteten Liegenschaften einquartiert 
hat. Gemäss dem aktuell gültigen Aufnahmekontingen
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von 1,6% der Wohnbevölkerung, muss die Gemeinde 
Neerach 53 Asyl- und Schutzsuchende aufnehmen.

An einer Medienkonferenz vom 13. Mai 2025 hat der Re-
gierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr darüber 
informiert, dass die Erfüllungsquote der aufgenommen 
Asyl- und Schutzsuchenden bei den Gemeinden bei rund 
1,4% liegt. Die Entwicklung hängt aktuell stark von der 
Situation in der Ukraine und der Anzahl von neuer Asyl-
gesuche ab. Der Kanton wird im Herbst 2025 eine Neu-
beurteilung der Quote vornehmen, wobei das Ziel ist, 
diese zu senken.

Der Gemeinderat wird die Bevölkerung nach Vorliegen 
über den Entscheid des Zürcher Baurekursgerichts in-
formieren.

Vereinsunterstützung | Neuerlass Reglement 
per 1. Januar 2026

Die Stimmberechtigten haben an der Gemeindeversamm-
lung vom Montag, 2. Juni 2025 der Neuregelung der Ver-
einsunterstützung per 1. Januar 2026 zugestimmt und den 
Gemeinderat ermächtigt, in eigener Kompetenz über ein 
jährlich wiederkehrendes Kostendach in Höhe von CHF 
70'000.00 zu verfügen. Gleichzeitig wurde der Beschluss 
der Gemeindeversammlung vom 2. Dezember 2013 über 
die Anpassung der Vereinsbeiträge per 1. Januar 2014 auf-
gehoben.

Das nun vorliegende Reglement zur Vereinsunterstützung 
enthält die Ausführungs- und Vollzugsbestimmungen. Im 
Sinne der Transparenz, damit sich die Stimmberechtigten 
und auch die Rechnungsprüfungskommission über die 
Absichten des Gemeinderates hinsichtlich des neuen Re-
glements ein Bild machen konnten, wurde dieses als in-
formeller Bestandteil im Beleuchtenden Bericht zur Gemein-
deversammlung vom 2. Juni 2025 aufgeführt und auf der 
Gemeindewebsite publik gemacht.

Mit dem positiven Beschluss der Gemeindeversammlung ist 
die Grundlage zur Neuregelung der Vereinsunterstützung 
per 1. Januar 2026 geschaffen, weshalb nun der Gemeinde-
rat das neue Reglement zur Vereinsunterstützung der Poli-
tischen Gemeinde Neerach per 1. Januar 2026 erlassen hat.

Mit dem Neuerlass des Reglements zur Vereinsunter-
stützung sollen Vereine für erbrachte Leistungen für Ge-

meindeanlässe oder solche, die von direktem Nutzen für 
die Gemeinde sind, entschädigt werden. Der Gemeinde-
rat gibt damit den Vereinen die Möglichkeit, bei Bedarf 
zusätzliche Einnahmen zu generieren. Im Gegenzug kann 
die Gemeinde auf Dienstleistungen von Firmen (Cate-
ring-Service) oder dergleichen verzichten. Mit dieser 
Änderung erhofft sich der Gemeinderat, unter anderem 
den Neeri-Märt mit der dazugehörigen Festwirtschaft am 
Leben zu erhalten. In den vergangenen Jahren wurde es 
immer schwieriger, Vereine für solche Anlässe zu finden.

Hochbau und Planung

Baubewilligungen im ordentlichen Verfahren

•	 Lienhard Marc und Minder Daniela, Hänkelboden-
strasse 6, 8173 Neerach I Interner Umbau / Ausbau 
Estrich beim Einfamilienhaus, Vers.-Nr. 256, Kat.-Nr. 
404, Hofacherstrasse 13, Neerach, zweigeschossige 
Wohnzone W2a.

Gesamtrevision Bau- und Zonenordnung 
Neerach | aktueller Stand

Die Gemeindeversammlung hat am 10. Juni 2024 die 
Gesamtrevision der kommunalen Nutzungsplanung, d.h. 
die Bau- und Zonenordnung (nBZO), festgesetzt. Gegen 
diesen Beschluss sind keine Rechtsmittel eingelegt wor-
den, weshalb der Gemeinderat bei der kantonalen Bau-
direktion, dem Amt für Raumentwicklung (ARE), die Ge-
nehmigung der Vorlage beantragt hat.

Die Genehmigungsprüfung hat gezeigt, dass die Vorlage 
aus Sicht des ARE teilweise nicht genehmigungsfähig 
ist. Das ARE hat den Gemeinderat kurz vor Weihnachten 
2024 über diesen Umstand mittels einem Entwurf einer 
teilweisen Nichtgenehmigungsverfügung informiert. Der 
Genehmigungsvorbehalt hat sich auf den neuen Artikel 
28 nBZO bezogen. In diesem Artikel werden die Abstell-
plätze für Fahrzeuge neu geregelt. Der Gemeinderat hat 
beim ARE um eine Besprechung nachgesucht.

Die Besprechung hat anfangs März 2025 beim ARE in 
Zürich stattgefunden. Dabei hat die Gemeinde gegen-
über dem Kanton dargelegt, weshalb sie die Anzahl der 
Pflichtabstellplätze auf Privatgrund erhöhen möchte.
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Dies vor allem deshalb, weil die Motorfahrzeuge oft auch 
auf öffentlichem Grund abgestellt werden. Zudem ist es 
ein Anliegen der Gemeinde, sich möglichst an der bis-
herigen Abstellplatz-Regelung zu orientieren und keine 
wesentlich neue Regelungssystematik in die nBZO einzu-
führen. In der aktuell gültigen BZO ist keine Obergren-
ze festgelegt, die die Anzahl von den Fahrzeug-Abstell-
plätzen gegen oben einschränken würde. In der Praxis 
werden deshalb bereits heute oftmals mehr Parkplätze 
erstellt, als es die gültige BZO mit den Pflicht-Parkplät-
zen vorsieht.

Aufgrund vom Verfügungsentwurf zur teilweisen Nicht-
genehmigung der nBZO hat das Gemeindeingenieur-
büro, Müller Ingenieure AG, Dielsdorf, eine Analyse zur 
Wirkung von der neuen Abstellplatz-Regelung gemacht. 
In dieser Analyse ist festgestellt worden, dass der Art. 28 
nBZO keine markante Erhöhung von der Anzahl Fahr-
zeug-Abstellplätze zur Folge hat. Für ein Mehrfamilien-
haus, für das gemäss gültiger BZO zehn Abstellplätze zu 
erstellen sind, müssten nach der neuen Regelung zukünf-
tig mindestens zwölf Abstellplätze erstellt werden: also 
rund 20% mehr. Diese Zunahme bezieht sich jedoch nur 
auf Mehrfamilienhäuser mit Kleinwohnungen und stellt 
die grösste Veränderung dar. Bei Mehrfamilienhäusern 
mit grösseren Wohnungen und bei Einfamilienhäusern 
ist die Zunahme deutlich geringer.

Ausserdem gilt es aus Sicht des Gemeinderates, die Ge-
meindeautonomie zu berücksichtigen, die vorliegend be-
schnitten wird.

Von Seiten Kanton ist darauf hingewiesen worden, dass 
nebst der kommunalen Sicht die Abstellplatz-Thematik 
auch in den übergeordneten Kontext zu setzen ist. Die 
übergeordneten Planungsinstrumente sind so ausge-
richtet, dass die Bedürfnisse der Gesamtmobilität sowie 
weitere öffentliche Interessen möglichst erreicht werden 
können. Mit der Erhöhung der Pflichtabstellplätze wird 
gemäss der Ansicht vom Kanton den übergeordneten 
Strategien nicht genügend Rechnung getragen. Weiter 
soll eine höhere Anzahl an Pflichtabstellplätze in Neerach 
Auswirkungen über die Gemeinde hinaus haben, die es 
zu berücksichtigen gilt. All diese Aussagen sind für den 
Gemeinderat völlig unverständlich.

Problematisch an der vorgesehenen Regelung und im 
Widerspruch zu den übergeordneten Vorgaben ist zu-
dem, dass die Anzahl der Abstellplätze nach oben un-

begrenzt ist, während die Mindestanzahl erhöht wird – 
ohne die Möglichkeit von einer freiwilligen Reduktion zu 
ermöglichen. Bei der Parkplatzreglung wird nicht auf das 
Angebot vom öffentlichen Verkehr Rücksicht genommen.

Aus Sicht des Gemeinderates sollte das ARE den "Spe-
zialfall Neerach" mit seinem hohen Privatwagenanteil 
pro Einwohner und einer mässigen ÖV-Erschliessung im 
Genehmigungsentscheid entsprechend berücksichtigen.

Mit Verfügung vom 22. April 2025 hat das ARE die nBZO 
genehmigt, wobei an der Nichtgenehmigung von Art. 28 
festgehalten worden ist.

Der Gemeinderat hat, in Absprache mit dem Gemeinde-
ingenieurbüro und einem Rechtsvertreter, entschieden, 
Rekurs beim kantonalen Baurekursgericht gegen die 
teilweise Nichtgenehmigung von Art. 28 der nBZO zu 
erheben.

Damit dennoch die nBZO möglichst rasch in Kraft treten 
kann, ist am 9. Mai 2025 die amtliche Publikation der 
kantonalen Genehmigungsverfügung der nBZO der Ge-
meinde Neerach erfolgt. Sollten dagegen keine Rechts-
mittel eingelegt werden, könnte dem Baurekursgericht 
trotz Rekurs seitens der Gemeinde Neerach, nach Ab-
lauf der Rekursfrist, beantragt werden, dass die übrigen, 
unbestrittenen Bestimmungen der nBZO gleichwohl in 
Kraft treten können. Der Zeitpunkt der Inkraftsetzung der 
nBZO wird wiederum publiziert werden.

Liegenschaften

Primarschulhaus "Sandbuck" | Ersatz Schlies-
sanlage

Die Schliessanlage im Primarschulhaus "Sandbuck" ist 
veraltet. Der Hersteller produziert weder Ersatzzylinder 
noch weitere Schlüssel, und der Support für die Schlüssel-
programmierung wurde im November 2024 eingestellt. 
Die Anlage ist somit veraltet. Hinzu kommt, dass die vor-
handenen Schlüssel nicht mehr für alle Mitarbeitenden 
ausreichen, welche Zugang zur Anlage benötigen.

Da die Schliessanlage dringend ersetzt werden muss, bot 
sich der Gemeinde nun die strategische Gelegenheit, ein 
zentrales Schliesssystem zu implementieren. Dieses kann 
nicht nur für das Primarschulhaus, sondern auch für das
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Sprechstunde 
Gemeindepräsident

Haben Sie ein Anliegen, eine Kritik 
oder ganz einfach eine besondere 
Idee? Unser Gemeindepräsident 
Markus Zink steht Ihnen für ein per-
sönliches Gespräch zur Verfügung. 

Nächste Sprechstunde: 
Dienstag, 8. Juli 2025, 17.00 bis 18.00 Uhr

Aus organisatorischen Gründen sind wir auf eine tele-
fonische Voranmeldung (044 859 16 16) bei der Ge-
meindeverwaltung angewiesen.

Werkgebäude, das Gemeindehaus und das zukünftige 
Mehrzweckgebäude genutzt werden und lässt sich auch 
problemlos bei Bedarf auf weitere Liegenschaften er-
weitern. Ziel ist es, alle Aussentüren der betreffenden 
Gebäude mit elektronischen Schlössern zu sichern. Dies 
ermöglicht eine präzise Kontrolle über Zutrittsberechti-
gungen und die sofortige Sperrung verlorener Schlüssel.

Der Gemeinderat hat für den Ersatz der Schliessanlage 
im Primarschulhaus "Sandbuck" inkl. Unvorhergesehenes 
ein Kredit in Höhe von insgesamt CHF 50'343.85, inkl. 
MWST, als gebundene Ausgabe zu Lasten der Investi-
tionsrechnung 2025 bewilligt.

Primarschulhaus "Sandbuck" | Sanierung 
Flachdach

Im Jahr 2023 wurde im Primarschulhaus "Sandbuck" das 
Gebäude Trakt B aufgestockt. Die Sanierung des Flach-
dachs am Übergang vom Gebäude Trakt A zu Gebäude 
Trakt B wurde damals aus Kostengründen zurückgestellt. 
Nun wurde festgestellt, dass Wasser entlang der Fenster-
front eindringt. Eine genaue Überprüfung hat ergeben, 
dass das Flachdach undicht ist und deshalb dringend 
saniert werden muss.

Aufgrund der durchgeführten Submission im freihändi-
gen Verfahren unter Konkurrenz hat der Gemeinderat die 
Sanierungsarbeiten an die Dachtech GmbH, Kloten, ver-
geben und ein Kredit von CHF 32'598.25, inkl. MWST, als 
gebundene Ausgabe zu Lasten der Investitionsrechnung 
2025 bewilligt.

Weitere Geschäfte des Gemeinderates

•	 Genehmigung der Jahresrechnung 2024 des Zweck-
verbandes Autobetrieb Stadel-Neerach bei einem Auf-
wand von CHF 8'297'575.72 und einem Ertrag von CHF 
8'487'647.26 mit einem Ertragsüberschuss von CHF 
190'071.54. Der Ertragsüberschuss wir dem Bilanz-
überschuss zugewiesen, wodurch sich das Eigenkapital 
per 31. Dezember 2024 auf CHF 3'261'461.66 erhöht. 
Die Investitionsrechnung schliesst mit Nettoinvestitio-
nen von CHF 481'101'89 ab.

•	 Genehmigung der Jahresrechnung 2024 des Zweck-
verbandes Forstrevier Egg-Ost - Stadlerberg bei einem 
Aufwand von CHF 1'641'617.60 und einem Ertrag von 

CHF 1'681'090.60 mit einem Ertragsüberschuss von 
CHF 39'473.18. Der Ertragsüberschuss wir dem Bilanz-
überschuss zugewiesen, wodurch sich das Eigenkapital 
per 31. Dezember 2024 auf CHF 1'430'912.99 erhöht. 
Investitionen wurden keine getätigt.

•	 Veranlagung von einem Grundstückgewinnsteuerfall 
ohne Nettosteuer.

Gemeindeverwaltung  
geschlossen
Die Gemeindeverwaltung und der Werkbetrieb Neerach 
bleiben am Freitag, 1. August 2025 geschlossen.

Bei einem Todesfall sind der beigezogene Arzt oder die 
Firma Hans Gerber AG, Bestattungsdienste in Lindau, 
Telefon 052 355 00 11, gerne bereit zu helfen.

Der Leitfaden für Angehörige kann online unter www.
neerach.ch/bestattungen heruntergeladen werden. Wir 
danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen einen 
schönen 1. August!
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Einwohnerkontrolle
Vom 16. Mai 2025 bis und mit 15. Juni 2025 gemeldete 
Zivilstandsfälle in Neerach wohnhafter Personen, welche 
zur Publikation freigegeben worden sind.

Geburt

Milicevic Mauro, Sohn des Milicevic Filip und der Milice-
vic-Šiško Dora, wohnhaft in Neerach, geboren am 3. Mai 
2025 in Bülach ZH.

Keller Leandro Elio, Sohn des Keller Elio und der Keller-
Kündig Jennifer, wohnhaft in Neerach, geboren am 12. 
Mai 2025 in Bülach ZH.

Vollenweider Valea, Tochter des Vollenweider Jan und 
der Vollenweider Julia, wohnhaft in Neerach, geboren am 
14. Mai 2025 in Bülach ZH.

Kovacevic Ina, Tochter des Kovacevic Dejan und der Ko-
vacevic Jelena, wohnhaft in Neerach, geboren am 16. Mai 
2025 in Bülach ZH.

Bachmann Emma Aria, Tochter des Gutmann Kenneth 
und der Bachmann Tanja, wohnhaft in Neerach, geboren 
am 30. Mai 2025 in Bülach ZH.

Eheschliessung

Debbie Zollinger, geboren 1985, und Zollinger Michel, 
geboren 1973, beide wohnhaft in Neerach, haben am  
6. Juni 2025 in Dielsdorf ZH den Bund der Ehe geschlossen.

Todesfall

Jucker Bernhard, geboren 1946, von Neerach, wohn-
haft gewesen in Neerach, verstorben am 24. Mai 2025 
in Bülach ZH.

ZVV-FerienPass
Erlebnisreicher Sommer für Kinder und Jugend-
liche im Kanton Zürich 

Mit dem ZVV-FerienPass haben Kinder und Jugendliche 
während den Sommerferien fünf Wochen lang freie Fahrt 
mit Bahn, Bus, Tram und Schiff im ganzen ZVV-Gebiet. Zu-
dem kommen sie damit gratis in über 130 Badis und profi-
tieren von vielen weiteren Gratisangeboten und Aktionen: 

ZVV-FerienPass kaufen
Der ZVV-FerienPass kann an folgenden Orten gekauft 
werden:
•	 an jedem SBB- und ZVV-Schalter
•	 in allen grösseren Migros-Filialen
•	 online im ZVV-Ticketshop

Neu ist der ZVV-FerienPass auf dem SwissPass. Kinder, die 
noch keinen SwissPass besitzen, können diesen kostenlos 
an jedem öV-Schalter beziehen.
Weitere Informationen zum ZVV-FerienPass gibt es 
unter www.zvv.ch/ferienpass

Sommerhitze – coole 
Tipps für heisse Tage
Hohe Temperaturen beeinflussen unsere Gesundheit. 
Wenn das Thermometer stetig steigt und selbst die 
Nacht keine Abkühlung mehr bringt, ist es wichtig 
eine Überhitzung zu vermeiden.

Hitzewellen können Auswirkungen auf die Gesundheit ha-
ben und die körperliche sowie die geistige Leistungsfähig-
keit beeinträchtigen. Ältere Menschen, (chronisch) Kranke, 
Kleinkinder und Schwangere sind besonders gefährdet.

Hitzestress | Körper im Ausnahmezustand

•	 Hohe Körpertemperatur
•	 Erhöhter Puls
•	 Schwäche/Müdigkeit
•	 Kopfschmerzen
•	 Muskelkrämpfe
•	 Trockener Mund
•	 Verwirrtheit, Schwindel, Bewusstseinsstörungen
•	 Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

Wenn Sie diese Warnzeichen bei sich wahrnehmen, legen 
Sie sich hin. Kühlen Sie sich mit kaltfeuchten Tüchern und 
trinken Sie etwas. Wenn dies nicht hilft, melden Sie sich in 
Ihrer Hausarztpraxis oder rufen Sie das kostenlose Aerz-
tefon an, Telefon 0800 33 66 55 (Erreichbarkeit 24 Stun-
den / 365 Tage).

Quelle: Zürcher Verkehrsverbund 
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Tipps für heisse Tage

•	 Regelmässig trinken und leicht essen: Trinken Sie 
viel und regelmässig, auch wenn Sie mal gerade kein 
Durstgefühl empfinden. Mindestens 1.5 Liter Flüssig-
keit sollten Sie pro Tag zu sich nehmen (wenn nicht an-
ders ärztlich verordnet). Ideal sind Wasser, verdünnte 
Fruchtsäfte oder ungesüsster Tee. Vermeiden Sie Alko-
hol und Süssgetränke. Achten Sie auf eine ausreichen-
de Versorgung mit Salz (zum Beispiel kalte Bouillon 
trinken). Essen Sie kleine, leichte Mahlzeiten wie Salat, 
Gemüse oder Früchte.

•	 Anstrengung vermeiden: Schonen Sie den Kör-
per. Für gesunde jüngere Menschen heisst dies etwa, 
sportliche Tätigkeiten ausserhalb des Wassers auf die 
kühleren Morgen- oder Abendstunden zu verlegen. 
Ältere Menschen können den Einkauf, Arztbesuch 
oder andere Aktivtäten im Freien ebenfalls auf diese 
Randstunden legen oder – soweit möglich – von je-
mand anderem erledigen lassen.

•	 Körper kühlen und erfrischen: Nehmen Sie eine küh-
le Dusche oder gönnen Sie sich kalte Fuss- und Hand-
bäder. Legen Sie kalte, feuchte Tücher auf Stirn und 
Nacken. Tragen Sie leichte, luftige Kleidung. Im Alter 
schwitzt man weniger und merkt darum manchmal 
nicht mehr so gut, dass keine Jacke mehr nötig wäre.

•	 Räume kühlen: Lüften Sie nachts und vermeiden Sie 
dabei Durchzug. Schliessen Sie tagsüber Fenster und 
Rollläden. Halten Sie sich draussen möglichst nur im 
Schatten auf. Wichtig: Lassen Sie weder Personen noch 
Tiere im abgestellten Auto zurück.

Alleine lebende alte und kranke Menschen 
unterstützen

Besonders gefährdet sind ältere Menschen oder Kranke, 
die alleine leben. Als Angehörige, Bekannte und Nach-
barn können Sie diese unterstützen. Sorgen Sie dafür, 
dass täglich mindestens eine Person anruft oder einen 
Besuch macht. Besprechen Sie, wie die Person sich vor 
der Hitze schützen kann. Erledigen Sie Einkäufe und falls 
nötig Gartenarbeiten und ähnliches für besonders ge-
fährdete Personen. Sorgen Sie dafür, dass genügend Ge-
tränke bereitstehen.

Tipps für Kleinkinder

Säuglinge und Kleinkinder benötigen während Hitzeta-
gen besonderen Schutz, denn sie können sich weniger 
gut an hohe Temperaturen anpassen:

•	 Achten Sie darauf, dass Kinder stündlich ein Glas Was-
ser trinken.

•	 Tischen Sie kühles und leichtes Essen auf (z.B. Melo-
nen, Gurken, Früchte).

•	 Kinder müssen an Hitzetagen nicht den ganzen Tag 
drinnen bleiben. Legen Sie aber anstrengende Tätigkei-
ten auf den Vormittag. Besuchen Sie mit Kindern Wäl-
der oder Parks mit dichtem Baumbestand, dort sind die 
Temperaturen erträglicher und die Ozonwerte tiefer.

•	 Schützen Sie Kinder im Freien vor Hitze und Sonnen-
strahlung (durch Kleidung, Sonnenhut, Sonnencrème 
und Aufenthalt im Schatten).

•	 Prüfen Sie regelmässig die Hauttemperatur bei Säug-
lingen und Kleinkindern. Bei Bedarf kühlen Sie durch 
eine lauwarme Dusche oder feuchte Tücher.

•	 Lassen Sie Kinder nie unbeaufsichtigt im Auto, da sich 
das Fahrzeug schnell erhitzt und Kinder in kurzer Zeit 
einen Hitzeschlag erleiden können.

•	 Durchfall trocknet den Körper sehr rasch aus. Auf Er-
mattung, Müdigkeit, trockene Haut und Lippen ach-
ten. Im Zweifelsfall suchen Sie die Arztpraxis auf oder 
rufen das kostenlose Aerztefon an: 0800 33 66 55 
(Erreichbarkeit 24 Stunden / 365 Tage).

•	 Für Kinder mit Asthma und anderen chronischen 
Krankheiten sollen bei Bedarf notwendige Massnah-
men mit der Kinderärztin/dem Kinderarzt abgespro-
chen werden.

Quellen: Bundesamt für Gesundheit und Prävention und Ge-
sundheitsförderung Kanton Zürich / Quelle Foto: Adobe Stock
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Bundesfeier am 1. August 2025 
Bundesfeier am Freitag, 1. August 2025 | Mehrzweckgebäude "Sandbuck" | Einladung

Programm

ab 18.30 Uhr			  Festwirtschaft mit Grill durch den Bernerverein Zürcher Unterland

ab 19.30 Uhr			  Musikalische Darbietung durch den Musikverein Neerach

20.00 Uhr			   Begrüssung durch den Gemeindepräsidenten Markus Zink

20.05 Uhr			   Festansprache durch Eventmoderator Raphael Walser, Hochfelden

anschliessend		  Gemeinsames Singen des Schweizerpsalms

22.00 Uhr			   Höhenfeuer

bis 02.00 Uhr		  Festwirtschaft

Allen Gemeindeeinwohnern wird gratis eine Wurst und ein Getränk (Mineral oder Bier) vom Gemeinderat offeriert (die 
Gratisabgabe ist beschränkt bis 22.00 Uhr).

Laut Polizeiverordnung der Gemeinde Neerach ist das Abbrennen von Feuerwerk nur am 1. August und beim Jahres-
wechsel gestattet. Personen, Tiere und Sachen dürfen dabei nicht gefährdet werden. Die Bevölkerung wird angehalten, 
den vom Abbrennen des Feuerwerks entstandenen Abfall (Feuerwerksbatterien, Abschussrampen etc.) nach deren 
vollständigen Abkühlung einzusammeln und fachgerecht zu entsorgen.

Aus Rücksicht auf Tiere bitten wir Sie, vor dem 1. August keine Feuerwerkskörper abzubrennen. Auf dem Festgelände 
dürfen Feuerwerke aus Sicherheitsgründen ausschliesslich innerhalb des dafür markierten Bereichs beim Höhenfeuer 
abgebrannt werden.

Der Gemeinderat Neerach, der Bernerverein Zürcher Unterland und der Musikverein Neerach freuen sich über Ihren 
Besuch.

Fötzelaktion der Kunstturnerinnen 
Neerach | Gemeinsam für eine sau-
bere Umwelt

Am 12. April 2025 engagierten sich zahlreiche Kunstturnerinnen aus Neerach 
gemeinsam mit ihren Eltern für die Umwelt und sammelten im Rahmen der 
diesjährigen Fötzelaktion Abfall in Riedt und Neerach. Mit Handschuhen 
Säcken, Abfallgreifzangen und viel Motivation ausgestattet, wurde von Ge-
tränkedosen bis hin zu unzähligen Zigarettenstummeln eifrig aufgesammelt, 
was achtlos weggeworfen wurde.

Erfreulich ist, dass sich seit dem Start der Fötzelaktion 2017 eine deutliche Abnahme des herumliegenden Abfalls be-
obachten lässt. Trotzdem kamen auch dieses Jahr wieder einige gut gefüllte Abfallsäcke zusammen.

Ein herzliches Dankeschön an alle Turnerinnen und Helferinnen und Helfer für ihren Einsatz und dem Einsatz für die Umwelt.

Quelle : Kunstturnerinnen Neerach
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Besonderheiten aus dem Neeracher Abfallkalender 
Entsorgungsanlage
Dielsdorferstrasse 2, 8173 Neerach

Öffnungszeiten 
Dienstag		 16.00 bis 18.00 Uhr 
Samstag		  08.00 bis 12.00 Uhr

Kehrichtabfuhr
Jeden Mittwoch ab 06.30 Uhr. Hauskeh-
richt in Säcken, Gewerbecontainer, brenn-
bares Sperrgut bis max. 1.50 m/20 kg  ist 
mit einer Gebührenmarke à CHF 3.85 zu 
versehen.

Grüngutabfuhr
Jeden Mittwoch ab 06.30 Uhr (März bis 
November). Kompostierbare Abfälle im 
Grüngutcontainer, welcher mit einer Gebüh-
renvignette versehen ist. Grüngutbündel bis 
max. 1.50 m/20 kg sind mit einer Gebühren-
marke à CHF 3.85 zu versehen.

Bei der Entsorgungsanlage Neerach können folgende 
Materialien abgegeben werden: 
•	 Altglas (zusätzlich beim Kiesparkplatz, Mehrzweckge-

bäude Sandbuck)
•	 Alt-Metall (keine Gasflaschen)
•	 Altkleider- und Schuhe (Texaid-Container)
•	 Batterien, Akkus (Batterien und Akkumulatoren über 

5kg ausschliesslich über den Fachhandel)
•	 Elektrogeräte (z.B. Drucker, Computer, Telefone)• 

Haushaltsgeräte (z.B. Kühlschränke, Kaffeemaschinen)
•	 Karton (kunststoffbeschichteter Karton z.B. Tetrapack 

gehört in den Kehricht)
•	 Konservenbüchsen und Aluminium
•	 Leuchten, Leuchtstoffröhren, Energiesparlampen 

(ohne Glühlampen)
•	 Mineralische Abfälle (maximal 0.5 m3 pro Haushalt 

pro Tag, Ton, Keramik, Steinplatten etc.)
•	 Motoren- und Speiseöl (Öl nicht in die Kanalisation 

leeren!)
•	 Nespresso- und/oder Aluminium-Kapseln/Pads
•	 Pneus (Abgabe gegen Gebühr)
•	 Styropor/EPS (oder Gratisrückgabe über den Handel, 

lose Chips gehören in den Kehricht)

Quelle: Adobe Stock
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Bike-Parcours vom 15. Mai 2025

Am Donnerstag, 15. Mai 2025 fand bei Frühlingswetter ein weiteres Mal der Bike-
parcours für die Kinder der 2. bis 5. Klasse statt. Das Team unter der Leitung von 
Erika Mathis und dem RADSPORTSCHULE LÄGERN-Trainer, Sandro Bussinger, hat 
einen abwechslungsreichen, mit einigen schwierigen Hindernissen bestückten, Par-
cours aufgestellt. Der Elternrat engagierte sich zum dritten Mal sehr aktiv sowohl 
bei der Rekrutierung der helfenden Eltern als auch in der konkreten Arbeit auf dem 
Parcours selber. Dank dieser Mithilfe an den heiklen Stellen hatten auch anfäng-
lich weniger mutige Kinder auf dem gesamten Parcours viele kleine und grosse 
Erfolgserlebnisse.

Ein herzliches Dankeschön an alle Erwachsenen, welche diesen Anlass auch in die-
sem Jahr und bei diesen Wetterkapriolen möglich machten.
Erika Mathis

Ich fand es toll, die Wippe zu überqueren. Denn ich konnte so schnell fahren, dass das Fahrrad 
fast flog. Das war cool!
Leon, 2. Klasse

Feuerwehr-Instruktion für 2. Kindergartenkinder und 3. Klässler

Wie in jedem Frühjahr kam am 5. Juni 2025 die Feuerwehr in der Schule vorbei. Die Kinder der 3. Klasse und des  
2. Kindergartens durften sich fachkundig und altersgerecht instruieren lassen. 

Wir danken der Feuerwehr Banesto unter der Leitung des Kommandanten Roman Jost, dass sie diesen präventiven, 
interessanten Instruktionstag unseren Schulkindern ermöglichen.

Primarschule Neerach

Termine Stand 12. Juni 2025 (vorbehältlich kurzfristiger Änderungen)

Juli
10. Juli 2025										         Zeugnisabgabe
11. Juli 2025										         Letzter Schultag, Schlusschluss um 11.50 Uhr
													             -> Sommerferien bis 17. August 2025

August
18. August 2025								        Erster Schultag nach den Sommerferien

Quelle Fotos : Primarschule Neerach
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Quelle Fotos: Pixaby und Ex Libris

Mediothek Neerach

Ein reichhaltiges Angebot an verschiedensten Medien 
für Gross und Klein, inklusive E-Medien (www.dibiost.ch 
und www.filmfriend.ch) wartet auf Sie. Zögern Sie nicht, 
kommen Sie vorbei und stöbern Sie nach Herzenslust in 
unserer Mediothek. Sie finden uns auch unter: www.biblio-
thekenzh.ch/Neerach oder www.mediothek-neerach.ch 
Persönlich, aktuell, kompetent – wir freuen uns auf Ihren 
Besuch!

Öffnungszeiten
Montag 			   15.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag 			  17.00 bis 20.00 Uhr
Mittwoch 		  14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 		 15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 			  10.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Schulferien
Dienstag			  17.00 bis 20.00 Uhr
Samstag			   10.00 bis 12.00 Uhr

Öffnungszeiten Sommerferien
Auch in den Sommerferien sind wir für Sie da und freu-
en uns sehr auf Ihren Besuch!

Samstag von 10.00 bis 12.00 Uhr
12., 19. und  26. Juli 2025
02., 09. und 16. August 2025

Dienstag von 17.00 bis 20.00 Uhr
15., 22. und 29. Juli 2025
05. und 12. August 2025

Wir wünschen Ihnen einen schönen Sommer und viel 
Zeit zum Lesen. Ihr Mediotheksteam.

Geschichtenzeit am Mittwoch
Jeden 1. Mittwoch im Monat erzählt unsere Geschichten 
Fee in der Mediothek eine Geschichte.

Mittwoch, 2. Juli 2025, 15.30 bis 16.00 Uhr

Medientipp des Monats

Thriller:	 Ihr werden sie nicht finden
Autor: 		 Andreas Winkelmann 

Ein Mädchen verschwindet. Der Vater be-
geht einen verhängnisvollen Fehler. Eine 
junge Frau weiss als Einzige, was damals 
geschah doch auch sie ist spurlos ver-
schwunden. 

Jonas war früher einmal Polizist. Bis er für das Verschwin-
den seiner Tochter einen Verdächtigen zur Rechenschaft 
zog. Franka ist Privatdetektivin mit einem Talent für di-
gitale Spuren und auf der Suche nach einer Vermissten. 
Ihre Ermittlungen decken Verbindungen zu einem alten 
Fall auf, dem von Jonas' Tochter, die nie gefunden wurde. 
Frankas erster Verdächtiger: Jonas. Doch schon bald er-
mitteln die beiden zusammen. Denn die Vermisste scheint 
etwas darüber zu wissen, was damals wirklich geschah...

Krimi:		  Bretonische Versuchung
Autor: 		  Jean-Luc Bannalecl

Noch nie war Kommissar Dupin so froh, 
einen neuen Fall zu haben, wie an diesem 
Frühsommertag. Mit einem Bein steht er 
bereits auf einem bedrohlich schwanken-

den Boot, um unter der Anleitung eines Coaches seine 
Angst vor dem Meer zu überwinden, als ihn der Anruf 
erreicht. Eine Frau ist ertrunken. Allerdings nicht im Atlan-
tik, sondern in einem Bottich aus Schokolade. Was kurios 
anmutet, entpuppt sich als kaltblütiger Mord an der In-
haberin einer alteingesessenen Confiserie in Concarneau. 
Wer hatte es auf die mutige Unternehmerin abgesehen? 
Sind weitere Menschen in Gefahr? Um den dunklen Ge-
heimnissen der Schokoladenwelt auf den Grund zu ge-
hen, begeben sich Kommissar Dupin und Nolwenn, seine 
unersetzliche Mitarbeiterin, auf einen rasanten Roadtrip 
quer durch die Bretagne und bis ins Baskenland.

Instagram
Scanne unseren QR-Code und folge uns auf Instagram, um immer auf dem Laufenden zu bleiben!  
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Volkshochschule Bülach
Neues Kursprogramm 
Herbst/Winter 2025/2026

Wir freuen uns, Ihnen ab Ende August wieder eine bunte 
Mischung an Referaten, Kursen und Exkursionen anbieten 
zu dürfen. 

Sie haben die Wahl: Unsere Semesterkurse wie Yoga, 
Wasserfitness, Gelenk- und Gleichgewichtstraining, 
Stimmbildung, Aquarellmalen und Gedächtnistraining 
warten auf Sie!

Im September beginnen auch unsere beliebten Sprach-
kurse: Sie können Ihr Französisch auffrischen, Ihre Eng-
lischkenntnisse verbessern, Italienisch, Spanisch, Russisch 
oder Japanisch lernen.

Daneben halten wir viele weitere spannende Themen in 
den Bereichen Politik, Geschichte, Natur, Technik, Kom-
munikation, Gesundheit, Gestalten und Geniessen für Sie 
bereit. 

Unsere Referate und Exkursionen im September und 
Oktober: 

Compi-Zmorge: 
Gesundheitsdaten verstehen und schützen
Kevin Rechsteiner, Crossmedia-Spezialist, PC-Supporter | 
Sa, 27. September | 9.00 – 12.00 Uhr | CHF 60.00

Die Kraft der Vitalpilze
Angela Krämer, Dipl. Drogistin HF | Do, 2. Oktober |  
18.30 – 21.00 Uhr | CHF 40.00

Ausbauprojekt Bahnhof Stadelhofen |  
Referat und Führung
Marc Weber-Lenkel, Gesamtprojektleiter | Di, 14. Oktober | 
14.00 – ca. 16.30 Uhr | CHF 40.00

Digitaler Nachlass
Gerhard Flury, Informatiker | Mi, 22. und 29. Oktober | 
19.00 – 21.30 Uhr | CHF 120.00

Compi-Zmorge: 
Ricardo & Tutti - Verkaufen und Kaufen online
Kevin Rechsteiner, Crossmedia-Spezialist, PC-Supporter | 
Sa, 25. Oktober | 9.00 – 12.00 Uhr | CHF 60.00

Besser schlafen mit Yoga
Sharon Füller, Lehrerin Therapeutisches Yoga und Medi-
tation | Sa, 25. Oktober | 13.30 – 17.00 Uhr | CHF 90.00

Haben wir Sie neugierig gemacht? Ab Mitte Juli finden Sie 
alle neuen Kurse auf unserer Webseite: www.vhs-bue-
lach.ch. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch. 

Wir wünschen Ihnen eine schöne Sommerpause.
Bis bald bei uns an der Volkshochschule Bülach.

Informationen und Anmeldung unter:
www.vhs-buelach.ch oder 044 500 29 51

Informationen Instagram

Quelle: Janine Khare-Landert
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Altersheim Eichi 
Niederglatt
Offene Veranstaltungen 
Wir freuen uns, Sie zu folgenden, 
offenen Veranstaltungen einladen 
zu können:

Samstag, 5. Juli 2025  
15.30 Uhr | Musik Harmonie Nieder-
glatt | Platzkonzert auf dem Dorfplatz 
vor dem Eichi

Montag, 7. Juli 2025  
15.00 Uhr | Lotto | Spannendes Spiel 
mit schönen Preisen

Mittwoch, 9. Juli 2025 
18.45 Uhr | „Singabend“ | Offenes 
Singen mit Frau Christine Pellegrini

Freitag, 11. Juli 2025  
10.00 Uhr | Ökumenischer Gottes-
dienst mit Herr Pfr. A. Kuzmitski, 
Niederhasli | Musikalische Beglei-
tung durch Frau Christine Pellegrini

Montag, 14. Juli 2025 
15.00 Uhr | Mallet Duo | Xylophone 
Konzert

Montag, 21. Juli 2025  
15.00 Uhr | Lotto | Spannendes Spiel 
mit schönen Preisen

Dienstag, 22. Juli 2025  
14.00 Uhr | Bibelstunde im Eichi-Stü-
bli mit Herr Pfr. R. Mauersberger

Freitag, 25. Juli 2025  
10.00 Uhr | Ökumenischer Gottes-
dienst mit Herr Pfr. Hp. Minder, Bü-
lach | Musikalische Begleitung durch 
Frau Christine Pellegrini

Tortenbuffet
Unser Tortenbuffet findet am  
Donnerstag, 31. Juli 2025 um  
14.00 Uhr statt.

Mittagstisch
Geniessen Sie ein Mittagessen mit an-
deren Senioren. Unser Mittagstisch in 
der Cafeteria steht allen Interessierten 
der Anschlussgemeinden offen. 

Nächste Termine: Donnerstag 10. 
und 24. Juli 2025, um 11.30 Uhr. 
Anmeldungen bitte an Frau Maja 
Ruckstuhl, bis zum vorangehenden 
Montag, Tel. 044 371 12 67.

Öffnungszeiten Eichi-Kafi
Unsere Cafeteria ist täglich von 09.00 
bis 17.00 Uhr geöffnet.
Wir empfehlen uns für Ihre Familien, 
Vereins und Firmenanlässe. 

Gesundheitszentrum 
Dielsdorf 

Anlauf und Informations-
stelle für das Alter
Im Gesundheitszentrum Dielsdorf 
erhalten Sie in verschiedenen Berei-
chen ein kostenloses Beratungsan-
gebot für ältere Menschen und ihre 
Angehörigen:

•	 zu Entlastungs und Unterstüt-
zungsangeboten

•	 zu Finanz- und Sozialversicherungen
•	 zur Gesundheitsförderung
•	 zur Betreuung und Pflege
•	 zu Wohnmöglichkeiten
•	 zum Bereich Freiwilligenarbeit, 

Alltagsgestaltung und Nachbar-
schaftshilfe

•	 zum Thema Erwachsenenschutz, 
Patientenverfügung und Vorsorge-
aufträge

Gesundheitszentrum Dielsdorf
Anlauf und Informationsstelle für das 
Alter | Breitestrasse 11 | 8157 Diels-
dorf Telefon 044 854 66 55
infostelle-alter@gzdielsdorf.ch

Pro Senectute Kanton 
Zürich

Mittagstisch
Wann: Donnerstag, 17. Juli 2025, 
ab 11.30 Uhr

Wo: Restaurant «Zum Wilden Mann», 
Neerach
Anmeldung/Auskunft: Margrit 
Gehring | Telefon 079 752 35 39

Sie möchten Ihr Wissen 
auch nach der Pensionie-
rung nutzen?
Verfügen Sie über gute kaufmännische 
und administrative Kenntnisse? 
Haben Sie Zeit sowie Geduld und 
möchten sich für ältere Menschen ein-
setzen? Gerne geben wir Ihnen Aus-
kunft zu Schulungen und Aufgaben 
für ein Freiwilligenengagement im 
Treuhanddienst, Region Unterland und 
Furttal. Wir freuen uns auf Ihre Kontakt-
aufnahme.

Pro Senectute Kanton Zürich | Dienst-
leistungscenter Unterland und Furttal 
| Glasistrasse 2 | 8180 Bülach | Jas-
mine Waldvogel | 058 451 53 06 |  
jasmine.waldvogel@pszh.ch | www.
pszh.ch

Quelle: Pixabay
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Samariterverein 
Neerach Stadel 
Weiach

Monatsübungen
Möchten Sie unseren Verein kennen-
lernen, so sind Sie herzlich eingela-
den, unverbindlich an einer Übung 
teilzunehmen. Gerne stellen wir Ihnen 
unser detailliertes Jahresprogramm 
zu. Interessante Informationen fin-
den Sie auf unserer Homepage www.
samariterneerach.ch.

Kontakt
www.samariterneerach.ch
Telefon 077 481 21 10
kontakt@samariterneerach.ch

Spitex Steinmaur – 
Neerach

Unsere Website finden Sie unter 
www.spitexsteinmaurneerach.ch. Sie 
orientiert über Angebote und Dienst-
leistungen der Spitex, Tarife, Vermie-
tung der Krankenmobilien und vie-
les mehr. Werden Sie Mitglied – wir 
freuen uns. 

Eine Spende nehmen wir gerne ent-
gegen. Telefonisch erreichen Sie uns 
montags bis freitags von 07.30 bis 
12.00 Uhr und von 13.30 bis 17.00 
Uhr. Sprechstunden nach telefoni-
scher Vereinbarung (044 853 44 04).

Wir sind die öffentliche Spitex der 
Gemeinden Steinmaur und Neerach 
(Gewerbestrasse 11, 8162 Stein-
maur). Unser Versorgungsgebiet um-
fasst rund 6‘500 Einwohnerinnen und 
Einwohner.

Rotkreuz-Fahrdienst

Gemeinsam unterwegs
Freiwillige des Schweizerischen Ro-
ten Kreuzes Kanton Zürich fahren 
mit dem eigenen Auto betagte, re-
konvaleszente und in der Mobilität 
eingeschränkte Menschen von Zu-
hause zum Arzt, ins Spital oder zur 
Therapie, warten dort und bringen sie 
sicher wieder zurück. Diese persönli-
che und sorgfältige Betreuung bietet 
nicht nur eine Entlastung im Alltag, 
sie trägt wesentlich zur Erhaltung 
der Selbständigkeit bei und schafft 
immer auch soziale Kontakte für alle 
Beteiligten.

Für das weitere Dienstleistungsange-
bot des Schweizerischen Roten Kreu-
zes wenden Sie sich an die Zentrale, 
044 388 25 00 oder www.srkzuerich.
ch. Die Zentrale ist von Montag bis 
Freitag von 08.00 bis 12.00 Uhr und 
von 14.00 bis 17.00 Uhr erreichbar.

TIXI Zürich – Fahr-
dienst für Menschen 
mit Behinderung

Nachdem der Gemeinderat mit der 
Organisation TIXI, Fahrdienst für Men-
schen mit Behinderung, Zürich, eine 
Leistungsvereinbarung abgeschlossen 
hat, ist unsere Gemeinde seit Juli 2009 
in dem von TIXI bedienten Kerngebiet 
aufgenommen worden.

Wer kann TIXI Zürich be-
nutzen
Voraussetzung, um TIXI als Fahr-
gast zu benutzen, ist eine dauernde 
Mobilitätsbehinderung sowie die 
Vereinsmitgliedschaft. Aufgrund der 
Leistungsvereinbarung mit der Ge-
meinde Neerach beträgt der jährliche 
Mitgliederbeitrag für Einwohnerin-

nen und Einwohner unserer Ge-
meinde lediglich CHF 100.00. TIXI ist 
ausschliesslich für Menschen, welche 
den öffentlichen Verkehr nicht ohne 
Hilfe nutzen können. 

Telefonische Bestellung: 
Telefon 0848 00 20 60
Die Bestelllinie wird von Montag bis 
Freitag zwischen 08.00 Uhr und 19.00 
Uhr bedient, an Wochenenden und 
Feiertagen zwischen 11.00 Uhr und 
19.00 Uhr. Auskünfte und Informa-
tionen erhalten Sie unter www.tixi.ch 
oder 044 404 13 80.

Soziale Dienste Bezirk 
Dielsdorf

Beratung Suchtprobleme 
Wenden Sie sich an uns, wenn Sie eine 
Beratung oder Behandlung wünschen, 
Informationen zum Thema Sucht brau-
chen oder sich vertrauensvoll und 
ohne beurteilt zu werden, austauschen 
möchten. Wir sind ausgewiesene Fach-
personen aus den Bereichen Sozialpä-
dagogik, Sozialarbeit und Psychologie 
und unterstehen der Schweigepflicht. 

Persönliche Beratung
Das Angebot der persönlichen Beratung 
umfasst die Unterstützung in der Admi-
nistration (Ausfüllen verschiedener For-
mulare, das Erstellen des Lebenslaufes, 
Korrespondenz etc.), die Beratung bei 
Sozialversicherungsfragen (IV, Ergän-
zungsleistungen, Arbeitslosenversiche-
rung), die Budgetberatung, die Finanz-
verwaltung und die Vermittlung. 

Kontaktangaben
Soziale Dienste Bezirk Dielsdorf Brun-
nenwiesenstrasse 8, 8157 Dielsdorf, Tele-
fon 043 422 20 40, www.sdbd.ch, sucht@
sdbd.ch oder beratung@sdbd.ch

Quelle: Pixabay
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Amt für Jugend und 
Berufsberatung Bezirk 
Bülach und Dielsdorf

•	 Kinder und Jugendhilfezentrum 
(kjz) Dielsdorf | Mütter und Väter-
beratung, Erziehungsberatung, 
Soziale Arbeit + Mandate |  
Spitalstrasse 11, 8157 Dielsdorf |  
043 259 81 50 | www.zh.ch/ajb | 
www.fuerslebengut.ch 

•	 Berufs, Studien und Laufbahn-
beratung | Beratung von Jugend-
lichen und Erwachsenen |  
Dörflistrasse 120, 8090 Zürich | 
Telefon 043 259 96 66

•	 Geschäftsstelle Elternbildung des 
Kantons Zürich | Elternbildungsan-
gebote, Siewerdtstrasse 105, 8090 
Zürich | 043 259 79 30

•	 Gemeinwesenarbeit | Informatio-
nen über Angebote im Vorschulal-
ter | Schaffhauserstrasse 53, 8180 
Bülach | 043 259 95 00

•	 Alimentenbevorschussung/Inkas-
so | Schaffhauserstrasse 53,  
8180 Bülach | 043 259 95 00

Mütter und Väterberatung 
kjz Dielsdorf
Mit der Mütter und Väterberaterin 
können Sie alle Themen aus dem Fa-
milienalltag mit Kindern von 0 bis 4 
Jahren besprechen. 

Vertraulich und kostenlos unterstüt-
zen wir Sie bei Fragen zur Entwick-
lung, Pflege, Ernährung oder Erzie-
hung ihres Babys und Kleinkindes, 
ebenso wie zur Familiensituation 
oder Gestaltung Ihres Alltags. 

Beratungsangebot in Weiach
Jeden 2. Donnerstag im 
Monat finden Beratun-
gen als Begleitangebot 
zur Krabbelgruppe 

Zwerglitreff in der Pfarrscheune, Büel-

strasse 19 in Weiach statt. Von 09.00 - 
10.00 Uhr ohne Voranmeldung und 
von 10.00 - 11.00 Uhr mit Voranmel-
dung. Beratungsgespräche können 
online gebucht werden. Einfach den 
QR-Code scannen und zur OnlineBu-
chung gelangen. Weitere Termine auf 
Anfrage.

Ihre Mütter- und Väterbera-
terin 
Anita Moosberger | anita.moosber-
ger@ajb.zh.ch | Tel. 043 259 81 82 (Di, 
Mi und Fr)
Telefonische Beratung / Anfragen: 
Tel. 043 259 81 50, 08.30 - 11.30 Uhr | 
14.00 - 16.30 Uhr
Beratungen sind auch per Mail oder 
videounterstützt möglich. 

Telefon tagsüber 
Montag bis Freitag, 08.30 - 11.30 Uhr 
und 14.00 - 16.30 Uhr | Tel. 043 259 
81 50

Telefon abends und samstags
Montag bis Freitag, 19.00 - 22.00 Uhr 
| Samstags, 09.00 - 11.00 Uhr |
Tel. 044 256 77 99

Chat
Montag bis Freitagabend, 
19.00 - 22.00 Uhr | Samstag, 09.00 - 
11.00 Uhr
WhatsApp an Tel. 044 256 77 99 oder 
Web-Chat unter 
www.projuventute.ch/de/mvbchat

Beratungsgespräche mit Anmeldung 
können online gebucht werden. Ein-
fach QR-Code scannen und zur On-
line-Buchung gelangen. 

Auf folgender Home-
page finden alle weite-
ren Angebote des kjz 
Dielsdorf: 

https://www.zh.ch/de/bildungsdirek-
tion/amtfuerjugendundberufsbera-
tung/kjzdielsdorf.html

Unentgeltliche 
Rechtsauskunft

Zürcher Anwaltsverband 
(ZAV)
Die unentgeltliche Rechtsberatung 
Zürich Unterland steht jedermann für 
mündliche Auskünfte in allen Rechts-
fragen zur Verfügung. Eine erste Kon-
sultation ist unentgeltlich. 

Das nächste Mal am Donnerstag,  
3. Juli 2025, von 17.00 bis 19.00 Uhr 
im Stadthaus Bülach, Allmendstrasse 
6, 8180 Bülach (ohne Voranmeldung). 

Telefonische Auskünfte können nicht 
erteilt werden. Die Plätze sind be-
schränkt. Am Empfang werden Ti-
ckets verteilt. Der Ticket-Schalter ist 
eine Stunde vor Beginn geöffnet.

Gemeinnützige Gesellschaft 
Bezirk Dielsdorf
Organisiert durch die gemeinnützige 
Gesellschaft des Bezirk Dielsdorf. Ge-
plant jeweils am: 

1. Mittwoch im Monat von 18.00 
bis 20.00 Uhr im Mehrzweckraum 
Werkgebäude, Industriestrasse 20, 
8155 Niederhasli 

Die Rechtsauskunft 
findet nur mittels Vor-
anmeldung statt. Ab 3 
Anmeldungen wer-
den die Auskünfte 

durchgeführt. Scannen Sie ganz ein-
fach den QR Code ein.

Quelle: Pixabay
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Lachsfilet mit Blattspinat und Nudeln

ist eine multitalentierte Sängerin.  
Sie präsentiert nebst volkstümlichen  
Schlagern ebenso Swing, Soul,  
Gospel und Musicals. Sie tritt  
ausserdem als Schauspielerin auf. 

Maja Brunner 

Das braucht’s

2 Lachsfilets ohne Haut  
à ca. 120 Gramm

1 Bio-Zitrone

1 TL Butter

1 Schalotte

3 EL Olivenöl

2 TL Mehl

1.25 dl Gemüsebouillon 

100 g Crème Fraîche

500 g frischer Blattspinat

140 g Nudeln

Zum Würzen: Salz & Pfeffer 
sowie weitere Gewürze und 
Kräuter nach Belieben

So geht’s

1. Zitrone abwaschen, Schale fein raffeln, Saft 
auspressen. Schalotte schälen, fein hacken,  
in ½ EL Olivenöl andünsten, mit Mehl bestäuben, 
kurz weiter braten. Die Hälfte des Zitronensaftes 
und die Bouillon dazugiessen, Zitronenschale 
dazugeben und würzen, ca. 5 Min. köcheln lassen, 
bis die Sauce sämig ist. Crème Fraîche dazu-
geben, kurz erhitzen.

2. ½ EL Öl in einer Pfanne warm werden lassen. 
Spinat beigeben, zugedeckt zusammenfallen 
lassen, mit Salz und Pfeffer würzen. 

3. Die Nudeln in Salzwasser al dente kochen.

4. Bratpfanne auf mittlere Temperatur erwärmen, 
2 EL Öl dazugeben. Lachs von beiden Seiten 
3–6 Min. anbraten und würzen.

5. Spinat, Nudeln sowie die Lachsfilets zusammen 
mit der Sauce anrichten und servieren. 

 2 Personen    Kochzeit: 30 Minuten

Maja Brunners Sommer­rezept

Angelika Hayer, Ernährungsfachperson bei der  
Schweizerischen Gesellschaft für Ernährung sagt: 

«Lachs ist nicht nur eine gute Proteinquelle, sondern liefert 
auch wertvolle Omega-3-Fettsäuren. Diese Fettsäuren 
schützen die Gefässe und beeinflussen die Blutfettwerte 
positiv.»

Tipp



Kostenlose Schulungen für freiwillige Helfende
Kochen und Einkaufen kann schnell zur Herausforderung
werden. Es soll wenig Zeit in Anspruch nehmen, gesund und
ausgewogen sein. Das stetig wachsende Angebot, Regale
voller Trend- und Fertigprodukte sowie unverständliche
Inhaltslisten sind verwirrend. Die einstige Begeisterung fürs
Kochen schwindet und der wöchentliche Einkauf wird immer
schwieriger.

Hier kommen Sie ins Spiel!
Dieses Angebot richtet sich an freiwillige Helfende, die mit
älteren Menschen zusammenarbeiten und an weitere
interessierte Personen. Als Einkaufsbegleitende können Sie im
Alltag mit klaren und verständlichen Tipps helfen, eine
passende Auswahl zu treffen, neue Nahrungsmittel
auszuprobieren und mehr Sicherheit beim Einkauf vermitteln.

Online-Schulungen
In drei kostenlosen Online-Schulungen erhalten Sie wichtige
Informationen und praktische Tipps durch die Schweizerische
Gesellschaft für Ernährung SGE. Sie werden befähigt beim
Einkauf mit älteren Menschen eine gesundheitsfördernde
Auswahl zu treffen und erhalten Informationen, wie sie diese
bereichernde Begleitung in ihre Arbeit integrieren.

Ältere Menschen beim Einkaufen begleiten

Mit Unterstützung von 
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  1. Termin
Ernährungsempfehlungen für ältere Menschen: 

       Rahmenbedingungen (Appetitlosigkeit, Einsamkeit,
      Langeweile, Stress und ihr Einfluss auf das Ess- und
      Trinkverhalten)

Ablauf und Vorgehen bei Einkaufsbegleitungen:  
Vorwissen der älteren Menschen einbeziehen

  2. Termin
Wichtige Einkaufstipps für ältere Menschen:

       Die richtige Wahl im Einkaufsdschungel
Packungsangaben richtig interpretieren:

       Kopfsalat statt Labelsalat

  3. Termin
Austausch von Erfahrungen
Klären von offenen Fragen
Teilen von Erfolgserlebnissen

Was lernen Sie in den Online-Schulungen?

Durchführungen

Anmeldung und Fragen:
www.sge-ssn.ch/einkaufsbegleitung

1. Durchführung          
Jeweils Dienstag von 18.00-19.30 Uhr

 19. Aug. / 16. Sept. / 14. Okt. 2025

2. Durchführung         
Jeweils Mittwoch von 15.00-16.30 Uhr

1.Okt. / 22. Okt. / 12. Nov. 2025 
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BirdLife-Naturzentrum Neerachrried

Biodiversität erleben - auch in der Nacht

Das Neeracherried ist schweizweit eines der Gebiete mit der höchsten Biodiversität: Hier leben Dutzende Vogelarten 
und Hunderte Pflanzen- und Insektenarten. Einige davon sind auffällig wie der Eisvogel, der Kiebitz oder die Sibirische 
Schwertlilie. Aber viele sind kaum je zu sehen – ausser man schaut genauer hin, oder man ist zur richtigen Zeit unter-
wegs. Ein gutes Beispiel sind die Nachtfalter. Von ihnen gibt es deutlich mehr als von den Tagfaltern. Doch wenn man 
nicht die richtige Ausrüstung hat, sind sie kaum zu beobachten.

Ende Juli sind wir mit dem Nachtfalter-Spezialisten Stefan Birrer in der Dunkelheit unterwegs – es darf gestaunt werden 
über die Vielfalt der Nachtinsekten!

Freitag, 25. Juli 2025, 21.15 bis 23.15 Uhr: Öffentliche Führung «Nachtfalterflattern»
Bitte anmelden unter birdlife.ch/de/events_neeracherried

Bitte beachten: Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Neerach können auf der Gemeindekanzlei eine 
kostenlose Jahreskarte beziehen.

Öffnungszeiten des BirdLife-Naturzentrums bis Ende Oktober:
Mittwoch 				    14.00 – 20.00 Uhr
Samstag 					    10.00 – 18.00 Uhr
Sonntag/Feiertage 		 08.00 – 18.00 Uhr

Führungen mit angemeldeten Gruppen aller Art, von Firmen über Vereine bis zu Kindergeburtstagen und Familien 
sind täglich möglich ausser montags – es sind noch einige Termine frei.

Das Team des BirdLife-Naturzentrums freut sich auf Ihren Besuch! 

Mehr Infos: birdlife.ch/neeracherried

Im Neeracherried leben Dutzende Nachtfalter.

Quelle: BirdLife
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Eltern-Kind-Turnen | ELKI-Turnen Neerach

Das Eltern-Kind-Turnen bietet den idealen Platz für bewegungsfreudige Kinder und Eltern (oder andere Betreuungs-
personen) um in einer Gruppe Spass zu haben und zusammen zu Spielen und zu Turnen!

Wann 				   ! NEU ab September 2025 ! 
					     Donnerstag von 09.00 bis 10.00 Uhr (ausser in den Schulferien / an schulfreien Tagen)

Wo 				    Turnhalle MZG Sandbuck, Neerach

Wer 				    Kinder ab 2.5 Jahren mit Mami, Papi, Oma, Götti, …

Auskunft		  	 Olivia Geiser, 079 745 43 30 

Wir haben ab September 2025 noch freie Plätze und freuen uns über viele neue Kinder. 

Füürwehrverein Riedt

Monatlicher Füürabighock im Riedter-Stübli

Jeden letzten Freitag im Monat ist das Riedter-Stübli im alten Schulhaus Riedt geöffnet. Gegen einen Obolus können 
Getränke und etwas zum z'Nacht konsumiert werden. Das Stübli ist jeweils von 17.00 bis ca. 22.00 Uhr geöffnet.

Gerne begrüssen wir Sie am Freitag, 25. Juli 2025 sowie am Freitag, 29. August 2025 bei uns in Riedt.

Wir freuen uns über einen gemütlichen Abend in geselliger Runde.

Füürabig-Plausch in Riedt am Samstag, 16. August 2025

Am Samstag, 16. August 2025, ab 18.00 Uhr, findet hinter der Bushaltestelle Riedacher in Riedt der Füürabig-Plausch 
statt. An der Festwirtschaft verwöhnt der Füürwehrverein Riedt mit Braten aus dem Smokey-Joe, Risotto vom Feuer, 
Würste sowie Getränke. Schauen Sie vorbei!

Neerach Kultur

Samstag, 5. Juli 2025 | Neerimärt

An den Marktständen finden Sie von 9.00 bis 12.00 Uhr Spezialitäten, Blumen, Rohes, Gebackenes, 
Gebranntes und Überraschendes. Die Wirtschaft wird vom Treff Neerach-Riedt betreut. Geniessen 
Sie ein feines Frühstück und passende Getränke. Wir hoffen auf viel Besuch und gemütliches Bei-
sammensein im Sonnenschein.

Märtpause bis Ende Sommerferien
•	 16. August 2025 (Neerach Hockey Legends)
•	 30. August 2025 (Ref. Kirche)
•	 13. September 2025 (Treff60+ / BirdLife)
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Musikverein Neerach

Wettbewerbszeit für den Musikverein und das Jugendensemble

Ende Mai nahm der Musikverein Neerach am Weinländer Musiktag in Andelfingen teil. Nach einem herzlichen Empfang 
durch die Gastgeber und einem feinen Mittagessen stand unser Bewertungsstück auf dem Programm. Mit nur sieben 
Proben haben wir unser Konzertstück «Pacific Dreams» einstudiert und in der Turnhalle zu unserem Besten gegeben. Die 
Lokalität erwies sich für unseren grossen Verein (mit entsprechendem Klangvolumen) als wenig vorteilhaft. So wurde in 
der Bewertung dann vor allem die Lautstärke kritisiert. Dennoch haben wir uns eine Punktzahl von 85 Zählern erspielt, 
was einer sehr guten Leistung entspricht.

Am Nachmittag präsentierten wir unser Können am Parademusik-Wettbewerb. Mit sehr guten 84.25 Punkten klassierten 
wir uns in der Kategorie «Parademusik traditionell» auf dem starken 4. Rang. 

Für uns aktive Musikantinnen und Musikanten ist der Musiktag jeweils ein besonderes Highlight im Jahresprogramm. Trifft 
man sich an solchen Anlässen doch immer wieder mit alten Bekannten und Gleichgesinnten zum friedlichen Wettstreit.
Für unsere Jugend ist es nun Ende Juni soweit. In Effretikon findet zum ersten Mal der Kantonale Jugendmusiktag statt 
und unser Jugendensemble nimmt daran teil. An diesem tollen Wettspielevent präsentieren 17 Jugendformationen, von 
kleinen Jugendensembles (wie Neerach) bis zu ganzen Jugendmusikvereinen, aus dem Kanton Zürich ihre einstudierten 
Werke einer Jury und erhalten eine Bewertung dafür.  

Über die Leistung unserer Jugend werden wir Sie in der nächsten Ausgabe des Mitteilungsblattes informieren. 

Ihr Musikverein Neerach

Unsere nächsten Termine:

Donnerstag, 3. Juli 2025			   Platzkonzert Neerach, Binzmühlestrasse 8  
										          (Festwirtschaft ab 18.00 Uhr, Konzert um 19.30 Uhr)

Freitag, 1. August 2025			   Bundesfeier Neerach

Sonntag, 24. August 2025			  Chilegartegottesdienst Stadel

Samstag, 20. September 2025	 Jahreskonzert Stadel

Samstag, 27. September 2025	 Jahreskonzert Neerach

Sonntag, 28. September 2025	 Brunchkonzert Neerach

Besuchen Sie unsere Website: www.mvneerach.ch  /  Sie finden uns auch auf Facebook: www.facebook.com/mvneerach
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Treff Neerach-Riedt

Der Verein für Kinder und Familien! Besuchen Sie unsere Homepage www.treffneerach.ch – 
dort finden Sie alle Anlässe, die wir das Jahr über für Sie organisieren!

Kinderflohmarkt am Neerimärt

Am Samstag, 5. Juli 2025 organisiert der Verein Treff Neerach-Riedt einen Kinderflohmarkt. Während des Neeri-
märts können Kinder ihre nicht mehr gebrauchten Spielsachen zum Verkauf anbieten. Es dürfen keine Kleider oder 
Esswaren verkauft werden. 

Eine Voranmeldung ist nicht nötig. Wenn vorhanden, Decke bitte selbst mitbringen.

Der Flohmarkt findet bei jeder Witterung statt.

Die Eltern haften für ihre Kinder, der Treff übernimmt keine Aufsicht oder Verantwortung, nur die Koordination des Marktes.
Verkaufszeiten 09.00 bis 11.30 Uhr

Informationen: www.treffneerach.ch / Claudia Wickihalder 079 413 87 28

Waldkinder Neerach Riedt

Was gibt es schöneres, als an der frischen Luft die wundervolle Natur zu geniessen, sie zu spüren und auf spielerische 
Art und Weise zu entdecken und schätzen zu lernen? Genau das wollen wir unseren Waldkinder ermöglichen! Unser 
Angebot richtet sich an Kinder ab ca. 3-jährig bis und mit 1. Kindergarten. Jede Woche tauchen wir in die wundervolle 
Wald-Welt ein und erleben die 4 Jahreszeiten hautnah. 

Der beste «Spielplatz» liegt uns vor den Füssen und will erkundet werden. Die Natur bietet so viele interessante Werk-
materialien. Sehen, Hören, Riechen, Fühlen und Ertasten werden in der Natur gefördert, aber auch die Fein- und Grob-
motorik sowie der Gleichgewichtsinn kommt nicht zu kurz. Die Kinder können ihren natürlichen Bewegungsdrang ohne 
Türen und Wände ausleben. 

Wann					    Jeweils Montagnachmittag  
						      von 13.45 bis 16.15 Uhr

Treffpunkt			   Beim Pavillon, Oberholzstrasse 4, 8173 Neerach 

Ansprechperson	 Lisbeth Weber, 079 616 66 31 oder weber-ita@bluewin.ch

Auf Facebook und Instagram unter Waldkinder Neerach können Sie miterleben, was wir alles erleben…
Über neue Waldkinder würden wir uns sehr freuen!
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Wanderverein Neerach

Datum				    Mittwoch, 9. Juli 2025
Gebiet				    Atzmännig Chrüzegg Hintergoldingen mit herrlichem Blick  
						      auf die Alpen und auf Zürich - Ober- und Bodensee

Abfahrt				    Neerach, Post 				    ab 06.57 Uhr, Bus 510
						      Riedt, Riedacher 			   ab 07.00 Uhr, Bus 510
						      Oberglatt 					     ab 07.20 Uhr, S15 Gl. 3
						      Rüti	  						      ab 08.30 Uhr, Bus 885
						      Atzmännig Talstation		  an 08.58 Uhr 
						      Fahrt mit Sessellift zur Bergstation

Kaffeehalt			   Bergrestaurant Atzmännig Harz

Wanderzeit VM		 Oberatzmännig 1200m, Schwammegg, Grossrotstein 
						      Chrüzegg 1265m (Höhenunterschied ca. 260m)
						      Wanderzeit ca.2 Std.
						      Variante: Zusatz Schlaufe über den Tweralpspitz 1332m 
						      Plus 30 Minuten Wanderzeit. 

Mittagessen			  Restaurant Chrüzegg
						      Menu: Suppe,  Salat,  Schweinsgeschnetzeltes, Nüdeli, Gemüse. 
						      Für Vegetarier gibt es alternativen.

Wanderzeit NM		 Hombrechtikon - Stäfa (meist über Feld, Sonnenschutz!)
						      Dauer ca. 1.5 Std. (Länge 5 km, Aufstieg 46m, Abstieg 126m)

Rückfahrt				   Hintergoldingen Sonne	 ab 16.32 Uhr, Bus 630
						      Eschenbach					     ab 17.02 Uhr, Bus 631
						      Rüti							       ab 17.21 Uhr, S15 Gl. 1
						      Oberglatt						     ab 18.14 Uhr, Bus 510
						      Neerach, Post				    an 18.30 Uhr

Fahrkarten			   Werden durch die Wanderleiter, Werner Schmid, besorgt.

Weitere Infos		  Wanderstöcke und gute Wanderschuhe empfehlenswert. 
						      Sonnencreme nicht vergessen.

Anmeldung			   Bis Samstag, 5. Juli 2025, 18.00 Uhr an Werner Schmid
						      Tel. 044 850 45 29 / 079 231 64 14 oder per E-Mail schmidwerner@bluewin.ch
						      mit Angabe Halbtax:  ja oder nein und Menü: Schweinsgeschnetzeltes oder Vegi

Quelle: Adobe Stock
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Computeria Regio Bülach | Support im LOKAL 17

Die Computeria Regio Bülach führt zwei Support-Nachmittage pro Monat, jeweils am  
1. und 3. Montag von 16.00 bis 18.00 Uhr durch. 

Termin 					     Montag, 7. Juli 2025

Ort		   				    «Lokal 17» im Einkaufszentrum «Riedpark», Zürcherstrasse 17, 8173 Neerach

Support	  				    Für Computer, Notebook, Tablet, Handy, Smartphone und andere Geräte. Bringen Sie 
							       Ihres mit, wenn möglich mit Netzteil und allfälligen Passwörtern.

Weitere Termine		  Donnerstag, 3. Juli 2025, Ref. Kirchgemeindehaus, Grampenweg 5, 8180 Bülach
							       Donnerstag, 10. Juli 2025 im Bistro Soligänter, Soligänterstrasse 30, 8180 Bülach

							       Während der Schulferien bleibt die Computeria geschlossen!

Auskunft					    Claude Bonfils: 079 304 83 14
							       Jean-Jacques Meyer: 079 234 62 16 oder 044 886 28 80

Wir freuen uns auf Ihren nächsten Besuch.
Team Computeria Regio Bülach

Ludothek Niederglatt

Die fünfwöchigen Sommerferien stehen schon fast vor der Tür. Wir würden uns freuen, wenn Sie davor 
noch die Zeit finden, bei uns in der Ludothek vorbeizuschauen, um sich mit Spielsachen und Fahrzeugen 
für den In- und Outdoorbereich, einzudecken.

Nach den Ferien sind wir ab Montag, 18. August 2025, zu den gewohnten Öffnungszeiten wieder für Sie da.

Wir wünschen Ihnen einen spielerischen und erlebnisreichen Sommer!

Öffnungszeiten			  Montag, 15.00 Uhr - 16.00 Uhr
							       Freitag, 16.00 Uhr - 17.00 Uhr

Offene Samstage		  5. Juli und 6. September 2025, 10.00 - 11.00 Uhr

Geschlossen				   Samstag, 12. Juli bis Sonntag, 17. August 2025

Wo						      Im Schulhaus Eichi in Niederglatt

Kontakt					     S. Galli, 079 932 97 92 (Anruf, SMS, WhatsApp)
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Katholisches Pfarramt St. Paulus Dielsdorf

Regelmässige Gottesdienste

Samstag 18.00 Uhr Eucharistiefeier, Vorabend GD Kapelle Niederweningen

Sonntag 09.30 Uhr Eucharistiefeier Pfarrkirche St. Paulus Dielsdorf

Sonntag 11.15 Uhr Santa Messa in lingua italiana Pfarrkirche St. Paulus Dielsdorf

Mittwoch 08.30 Uhr Eucharistiefeier Pfarrkirche St. Paulus Dielsdorf

Donnerstag 18.00 Uhr Eucharistiefeier Kapelle Niederweningen

Freitag 08.30 Uhr Eucharistiefeier Pfarrkirche St. Paulus Dielsdorf

Spezielle Gottesdienste

Herz-Jesu-Freitag
Fr, 4. Juli 2025

08.30 Uhr
Eucharistiefeier mit Aussetzung des Allerhei-
ligsten 

Pfarrkirche St. Paulus Dielsdorf

Sa, 5. Juli 2025
10.00 Uhr
18.00 Uhr

Beichtgelegenheit bis 11.00 Uhr
Eucharistiefeier in Dt. /Engl

Pfarrkirche St. Paulus Dielsdorf
Kapelle Niederweningen

Quelle: www. kath-dini.ch

Pfarreiagenda im Juli

Rückblick

Auf unsere Firmreise nach Assisi

Zehn Jugendliche und vier Erwachsene liessen sich am Ostermontag früh mit dem Car nach Assisi chauffieren. Wie 
froh waren wir für dieses Reiseziel, da an dem Morgen der Tod von Papst Franziskus bekannt gegeben wurde. In Assisi 
machten wir uns auf die Suche nach den Spuren des heiligen Franziskus. An ganz vielen Orten durften wir seine Nähe 
spüren. Nach vielen schönen Eindrücken, guten Gesprächen, feinem Essen und toller Unterkunft machten wir uns am 
Freitagmorgen wieder auf den Heimweg. Vielen Dank den tollen Firmanden und den begleiteten Leiterinnen und Leiter.
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FMF - Frauen mit Frauen | Einladung zum 
«Spiel- und Bröetliabig»

Wir treffen uns am Mittwoch, 2. Juli 2025, um 18.00 Uhr, 
zum Spiel- und Brötliabig im Pfarreizentrum Dielsdorf. Ge-
stärkt durch die zusammen gekochten Älplermaggronen 
vom Feuer, wagen wir uns an die Spieltische und lassen 
uns überraschen, welche Spiele dieses Jahr von den Frauen 
mitgebracht wurden.

Wir freuen uns immer sehr über neue Mitspielerinnen. 
Kommen Sie doch einmal vorbei!
Alexa Marchetti

Fiire mit de Chliine

Am Donnerstag, 3. Juli 2025, 11.00 bis 14.00 Uhr, 
Pfarrkirche St. Paulus, Dielsdorf
Das «Fiire mit de Chliine»-Jahr ist leider schon wieder zu 
Ende. Wir treffen uns noch einmal zum Abschlussbrötle.
Alexa Marchetti

Seniorengeburtstagsfeier des Monats Juli

Es sind alle Senioren ab 70 Jahren der kath. Pfarrei St. Pau-
lus, welche im Monat April / Mai Geburtstag feiern wur-
den herzlich zur Seniorengeburtstagsfeier eingeladen.
Jeweils im Pfarrsaal, Buchserstrasse 12, 
St. Paulus Dielsdorf

Erlebnis-Reise Vietnam und Kambodscha 2026

Entdecken Sie auf dieser 15-tägigen Rundreise die fas-
zinierenden Städte Hanoi, Saigon, Hue und Hoi-An, Da 
Nang, Ho-Chi-Minh-Stadt, Phnom Penh und Siem Reap 
gepaart mit traumhaften Landschaften wie der Halong-
Bucht und dem Mekong-Delta. Geheimnisvolle Tempel-
anlagen sowie das Herzstück des alten Khmer-Reiches 
in Kambodscha, Angkor Wat, werden auch Sie in Ihren 
Bann ziehen!

Wann: Freitag, 6. bis Freitag, 20. Februar 2026  
- weitere Details auf unserer Webseite!

Eine erfüllte, unbeschwerte Sommer- und 
Ferienzeit

Sommerzeit ist Ferienzeit – raus aus dem Alltag, hinein in 
die Freiheit. Jede und jeder braucht sie, diese Unterbre-
chung, diese Pause, in der die festen Regeln von Arbeit, 
Studium und Schule nicht gelten. Ein Stück Zeit, das ich 
man frei einteilen und füllen kann mit dem, was einem 
wichtig ist und guttut.
In diesem Sinne wünschen wie Ihnen erholsame Som-
merferien und freuen uns, wenn wir uns nach den Ferien 
wiedersehen! 
Pater Salu und das Pfarreiteam St. Paulus

Mittagstisch für Alle

Mittwoch, 16. Juli 2025 ab 11.45 bis 14.00 Uhr im 
Pfarrsaal St. Paulus Dielsdorf
Es gibt immer ein gesundes, saisonales und sorgfältig zu-
bereitetes 4-Gang-Menü inkl. Kaffee/ Espresso oder Tee. 
Auf Wunsch und Anfrage kann der Koch auf vegetarische 
Wünsche eingehen. 
Menü für Erwachsene:		 Fr. 12.00
Menü für Kinder:			   Fr.   5.00
Anmeldungen bitte bis jeweils am Freitag vorher, per E-
Mail oder Telefon | andrea.kaelin@kath.ch / 044 853 17 96

Ausblick in den Monat August

Einladung zum Familien-Waldgottesdienst

Wann: 	 Sonntag, 17. August 2025, um 10.30 Uhr
Wo: 		  Waldhütte der Gemeinde Schöfflisdorf 

Wir beginnen mit einer Eucharistiefeier, gefolgt von ge-
selligem Beisammensein bei Grilladen, Salat und verschie-
denen Kuchen. Bitte beachten Sie, dass die Veranstaltung 
nur bei guter Witterung stattfindet. Unsere Telefon-An-
sage unter 044 853 16 66 gibt Ihnen am Sonntagmorgen 
Bescheid. Bitte die Bandansage abwarten. 

Und für alle, die mit dem Zug anreisen, bieten wir einen 
Shuttle-Bus vom Bahnhof Schöfflisdorf zur Waldhütte an. 
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
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KiMi

News der reformierten Kirche Steinmaur-Neerach Juli
2025

www.refsteinmaur-neerach.ch

Sabbat - Anleitung für den Urlaub

Die Sonne steht hoch am Himmel, der Urlaub steht vor der Tür. Zeit 
für Sonne und Meer oder Wandern und Berg! Zeit zum Abschalten, für 
Ruhe und Entspannung. Für den perfekten erholsamen Urlaub gebe 
ich vier einfache Schritte mit auf den Weg. Basierend auf vier Überset-
zungen des Wortes Sabbat habe ich diese kurze Anleitung für euch 
zusammengestellt.1 
1. Aufhören
Schritt eins ist ziemlich leicht. Einfach aufhören mit dem, was man tut.
Die Stopp-Taste drücken. Es ist aber auch leichter gesagt, wie getan.
Durch die Gmail-App auf dem Handy verschwimmt Arbeit und Freizeit
mehr und mehr. Wer checkt nicht noch mal kurz Teams oder Outlook?
Aber damit muss Schluss sein. Einfach mal richtig abschalten, sowohl
innerlich als auch das Handy.
2. Ruhe
Wenn ich aufgehört habe, dann kann ich mich ausruhen. Ausruhen ist 
mehr als aufhören. Aufhören bedeutet das Handy ausmachen. Ausru-
hen ist der Atemzug, den ich danach mache. Wirklich ausruhen hat mit 
Vertrauen zu tun. Ich darf ausruhen. Ich kann vertrauen, dass andere 
schon wissen was sie tun, in der Zeit, wo ich nicht da bin. Es ist ein 
Akt des Widerstands. Ich bin nicht nur wertvoll, wenn ich arbeite und 
mache. Ich bin es wert auch einmal auszuspannen.
3. Freude
Entspannung beginnt nicht dort, wo die Arbeit endet. Entspannung
beginnt dort, wo ich mache, was mir Freude bereitet. Entspannung ist
aktiv. Sie ist Genuss, Vergnügen und Freude. Nach der Ruhe kommt
das Vergnügen. Das ist für jeden etwas anderes. Für mich sind es viele
Kilometer mit noch mehr Höhenmetern auf dem Rennrad. Für andere
ist es eine Woche lang am Sandstrand liegen. Des einen Freud, des
anderen Leid. What ever fills your cup! Hauptsache du machst das,
was dir Freude bereitet.
4. Anbetung
Der Sabbat endet mit Anbetung - Gott zu loben und zu danken für 
alles, was er uns schenkt. Für unsere Arbeit, für unsere Familie und 
Freunde, für die Ruhe und die Freude. Erst damit kommt der Sabbat 
zum Ziel. Denn wahrer Friede bedeutet in geheilter Beziehung zu sich 
selbst, den Menschen um uns herum, der Schöpfung und Gott zu ste-
hen. Und diesen Frieden schenkt Gott in seiner Gegenwart. 
Und für alle, die nach dem Urlaub ebenso gestresst sind wie davor, 
noch ein Tipp: Entspannung ist nicht nur eine Frage des Urlaubs, son-
dern auch des Alltags. Diese Anleitung ist daher nicht nur für den Som-
merurlaub gedacht, sondern auch für freie Tage das ganze Jahr über.

Silas Eiche

1 Wer mehr dazu wissen will, findet dazu im Podcast «Rule of Life» von Practicing the Way 
Inspiration! 

Sonntag, 20. Juli  10.00 Uhr
Regional-Gottesdienst;
Pfarrerin Janine Haller
Musik: Claudia Meier-Cotti (Orgel)
Kollekte: M+G Lawson (Wycliffe)
Kinder: kein Kinderprogramm

Sonntag, 6. Juli  10.00 Uhr
Gottesdienst;
Pfarrer Silas Eiche
Musik: Claudia Meier-Cotti (Orgel)
Kollekte: Menschenrechtsfonds (KR)
Kinder: mit Kinderprogramm
Anschliessend Kirchgemeindeversammlung im KGH

Sonntag, 27. Juli  10.00 Uhr
Regional-Gottesdienst in der Kirche Dielsdorf;
Pfarrerin Dagmar Rohrbach
Musik: Valeria Christoffel (Orgel)
Kollekte: Kirche Weltweit
Kinder: mit Kinderprogramm
Anschliessend Kirchenkaffee
Kein Gottesdienst in Steinmaur

Sonntag, 13. Juli  10.00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl;
Pfarrerin Janine Haller und Familie Blaser
Musik: Band
Kollekte: E+T Blaser, WEC
Kinder: kein Kinderprogramm
Anschliessend Freundestreffen mit 
Familie Blaser im KGH
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Wann: Mo bis Mi, 08.30 - 11.30 Uhr
 Mi, 14.00 - 17.00 Uhr
 (während Schulferien geschlossen)
Wo: Lokal 17, Zürcherstr. 17, Neerach
Kontakt: Manuela Siegle und Team
 Tel. 076 623 04 19
Infos: www.skafi17.ch

Pfarramt

Janine Haller, 044 853 11 87
j.haller@refsteinmaur-neerach.ch

Silas Eiche, 044 858 01 88
s.eiche@refsteinmaur-neerach.ch

Sekretariat 

Melanie Ewald, Cornelia Viridén, Marianne Baumann 
044 854 07 57
sekretariat@refsteinmaur-neerach.ch

Adressen

KGH: Schulwiesstr. 7, Steinmaur
Kafi im Stall: Hauptstr. 56, Steinmaur
LOKAL17/Kafi17: Zürcherstr. 17 (Riedpark), Neerach

Abkürzungen
KGH = Kirchgemeindehaus Steinmaur 
MZG = Mehrzweckgebäude Neerach

Diakonische Mitarbeiter

Miriam Suter, 043 810 38 70
m.suter@refsteinmaur-neerach.ch

Philipp Rüdiger, 044 853 24 50
p.ruediger@refsteinmaur-neerach.ch

Joel Schmitt, 043 810 35 41
j.schmitt@refsteinmaur-neerach.ch

Kontakte

Sonntäglicher Fahrdienst Neerach
Jeden Sonntag um 9.45 Uhr ist Abfahrt beim 
Rest. «Zum Wilden Mann» und anschliessend 
Zusteigemöglichkeit beim Werkhof (Zwinghof-
str. 2). Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die 
Rückfahrt nach dem Gottesdienst ist jeweils mit 
der Fahrerin/dem Fahrer abzusprechen. 
Kontaktperson: Claudia Fässler, 044 885 43 30

www.refsteinmaur-neerach.ch

Taufen und Segnungen
Melden Sie sich bitte bei einer unserer Pfarr-
personen, wenn Sie Ihr Kind taufen oder seg-
nen lassen möchten. 

Gebet für Mitarbeiter im Aussendienst
Immer am ersten Mittwoch im Monat um 17.00 
Uhr findet ein Gebetstreffen für die von uns unter-
stützten Missionare statt. Nähere Infos bei Claudia 
Fässler (c.faessler@refsteinmaur-neerach.ch, Tel. 
044 885 43 30). 
Nächster Termin: 2.07.

Wann: 14-täglich in den geraden Kalen- 
 derwochen am Montag (ausser  
 Schulferien), 9.00 - 11.00 Uhr  
Wo:  im KGH Steinmaur
Kontakt: Claudia Fässler

Bible Art Journaling
Wann: Di, 1.07., 19.30 – 21.30 Uhr
Wo: im KGH Steinmaur
Kontakt: Janine Haller

Wann:  Sa, 5.07., 14.00–17.00 Uhr
Wer: Kinder vom 2. KiGa bis 1. Klasse
Treffpunkt:  TCS Parkplatz Egg, Steinmaur
Infos: www.cevi-sns.ch 
Kontakt:  Marie Müller, Tel. 076 759 51 01,  
 cevisns@gmail.com

Was:  Spannendes Programm für Kin- 
 der von der 2. bis 7. Klasse
Wann:  Sa, 5.07., 14.00–17.00 Uhr
Treffpunkt:  TCS Parkplatz Egg, Steinmaur

Kirchgemeindeversammlung am 6.07.
Die Kirchgemeindeversammlung findet am 
Sonntag, 6.07. um 11.15 Uhr im KGH statt. Trak-
tanden gemäss offiziellem Ausschrieb auf der 
Homepage. 

ladiesONLY «Eifach sy» 
Ein Abend für dich, ohne Verpflichtungen und 
ohne Anmeldung, einfach zum Wohlfühlen.
Eine entspannte Zeit, in der du dich austauschen, 
diskutieren oder einfach zuhören und geniessen 
kannst.
Wann:  Fr, 11.07., ab 19.30 Uhr
Wo: Kafi im Stall, Steinmaur

Fiire mit de Chliine
Wir hören spannende Geschichten, singen Lie-
der, beten und basteln gemeinsam. Anschlies-
send ist Zeit für einen Znüni und freies Spielen.
Wann: Fr, 11.07., 09.00 - 11.00 Uhr
Wer: Eltern und Kinder ab ca. 1,5J. bis  
 zum Kindergarteneintritt
Wo: im KGH Steinmaur
Kontakt: Janine Haller

Neu ab Freitag, 22.08., Singe mit de Chind!
Als Ergänzung zum bewährten Format «Fiire 
mit de Chliine» bieten wir ab den Sommerferi-
en wieder ein «Singe mit de Chind» an. 
Singen, hüpfen, tanzen - und eine spannende 
Geschichte hören! Komm vorbei und erlebe 
gemeinsam mit den Kleinsten die Freude an 
Musik und Geschichte! Eltern, Grosseltern, 
Gotte, Götti - alle sind herzlich eingeladen mit-
zusingen und eine fröhliche Zeit zu verbringen.

Wann: jeden Freitag
Ausnahme: Wenn „Fiire mit de Chliine“ statt- 
 findet oder Schulferien sind.
Wer: Eltern und Kinder ab ca. 1,5J. bis  
 zum Kindergarteneintritt
Zeit: 9.00–9.30 Uhr anschl. Znüni und
 Spielen
Kosten: CHF 5.00 pro Kind
Wo: im KGH Steinmaur
Kontakt: Miriam Suter

Bibelgespräch
Wann: Do, 17.07., 14.00 - 15.15 Uhr
Wo: Lokal 17, Riedpark Neerach
Kontakt:  Philipp Rüdiger

Was: Jugendgottesdienst und Treff-
 punkt ab dem Oberstufenalter 
Wann: jeden Freitagabend (ausser 
 Schulferien) ab 20.15 Uhr
Wo: Pavillon Steinmaur
Kontakt: Joel Schmitt, Tel. 076 737 39 81 

Wann:  Di bis Fr, 09.00 - 11.30 Uhr
 Do, 14.00 - 16.30 Uhr
 (während Schulferien geschlossen)
Wo: Hauptstrasse 56, Steinmaur
Kontakt: Manuela Siegle, Andrea Bosshard
 Tel. 076 295 79 27
Infos: www.skafiimstall.ch
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Mit anderen Kindern im Alter ab ca. 1.5 
bis 5 Jahren und ihren Begleitpersonen 

tre� en wir uns zum gemeinsamen 
Singen, Beten, Geschichten hören

und Basteln. Nach der Feier geniessen 
wir die Gemeinschaft bei einem Znüni 

und freier Spielzeit.

Fabienne Marthaler, Melanie Ewald
und Pfarrerin Janine Haller

Termine 2. Halbjahr 2025: 
jeweils am Freitag, 5.9., 26.9.,

31.10., 21.11., 12.12.,

Zeit: 9:00 - 9:45 Uhr
anschl. Znüni und Spielen bis 11 Uhr

Wo: im Ref. Kirchgemeindehaus
Schulwiesstrasse 7, 8162 Steinmaur

Unkostenbeitrag: CHF 5.- pro Kind

Kontakt: Janine Haller, 044 853 11 87
j.haller@refsteinmaur-neerach.ch

  www.refsteinmaur-neerach.ch/fiire 

Fiire mit de Chliine
Singen, hüpfen, tanzen – und eine 

spannende Geschichte hören!          
Komm vorbei und erlebe gemeinsam
mit den Kleinsten die Freude an Musik
und Geschichten! Eltern, Großeltern,
Gotti und Götti – alle sind herzlich 

eingeladen, mitzusingen und
eine fröhliche Zeit zu verbringen.

Ich freue mich riesig auf euch!        

Wann: Jeden Freitag
Ausnahme: Wenn „Fiire mit de Chliine“ 

stattfi ndet oder Schulferien ist.
 

 Wer: Kinder ab ca. 1.5 bis Kindergarten
 

 Zeit: 9:00 - 9:30 Uhr
anschl. Znüni und Spielen

Wo: im Ref. Kirchgemeindehaus
Schulwiesstrasse 7, 8162 Steinmaur

 
Unkostenbeitrag: CHF 5.- pro Kind

Kontakt: Miriam Suter, 043 810 38 70
m.suter@refsteinmaur-neerach.ch 

  www.refsteinmaur-neerach.ch/singe

Singe mit de Chind

32 Juli 2025

KIRCHGEMEINDEN



Mit anderen Kindern im Alter ab ca. 1.5 
bis 5 Jahren und ihren Begleitpersonen 

tre� en wir uns zum gemeinsamen 
Singen, Beten, Geschichten hören

und Basteln. Nach der Feier geniessen 
wir die Gemeinschaft bei einem Znüni 

und freier Spielzeit.

Fabienne Marthaler, Melanie Ewald
und Pfarrerin Janine Haller

Termine 2. Halbjahr 2025: 
jeweils am Freitag, 5.9., 26.9.,

31.10., 21.11., 12.12.,

Zeit: 9:00 - 9:45 Uhr
anschl. Znüni und Spielen bis 11 Uhr

Wo: im Ref. Kirchgemeindehaus
Schulwiesstrasse 7, 8162 Steinmaur

Unkostenbeitrag: CHF 5.- pro Kind

Kontakt: Janine Haller, 044 853 11 87
j.haller@refsteinmaur-neerach.ch

  www.refsteinmaur-neerach.ch/fiire 

Fiire mit de Chliine
Singen, hüpfen, tanzen – und eine 

spannende Geschichte hören!          
Komm vorbei und erlebe gemeinsam
mit den Kleinsten die Freude an Musik
und Geschichten! Eltern, Großeltern,
Gotti und Götti – alle sind herzlich 

eingeladen, mitzusingen und
eine fröhliche Zeit zu verbringen.

Ich freue mich riesig auf euch!        

Wann: Jeden Freitag
Ausnahme: Wenn „Fiire mit de Chliine“ 

stattfi ndet oder Schulferien ist.
 

 Wer: Kinder ab ca. 1.5 bis Kindergarten
 

 Zeit: 9:00 - 9:30 Uhr
anschl. Znüni und Spielen

Wo: im Ref. Kirchgemeindehaus
Schulwiesstrasse 7, 8162 Steinmaur

 
Unkostenbeitrag: CHF 5.- pro Kind

Kontakt: Miriam Suter, 043 810 38 70
m.suter@refsteinmaur-neerach.ch 

  www.refsteinmaur-neerach.ch/singe

Singe mit de Chind
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Neuapostolische Kirche Neerach

Gottesdienste Juli 2025

Mi, 2. Juli 2025 20.00 Uhr Gottesdienst – Priester der Gemeinde | Gott begleitet | 2 Moses 13,21

So, 6. Juli 2025 09.30 Uhr Gottesdienst - Vorsteher der Gemeinde | Heil in Jesus Christus | Römer 3,22b 23

Mi, 9. Juli 2025 20.00 Uhr Gottesdienst in Bülach | Der Gott aller Gnade | 1 Petrus 5,10

So, 13. Juli 2025 09.30 Uhr Gottesdienst - Bezirksvorsteher Stellvertreter | Das Reich Gottes ist gegen-
wertig Lukas | 17,20.21

Mi, 16. Juli 2025 20.00 Uhr Gottesdienst – Bezirksvorsteher | Zeichen der Apostel | 2Korinther 12,12

So, 20. Juli 2025 10.00 Uhr Gottesdienst - Vorsteher der Gemeinde | Frieden in der Gemeinde | Apostel-
geschichte 9,31

Do, 24. Juli 2025 20.00 Uhr Gottesdienst in Niederhasli | Achtsame Türhüter sein | Markus 13,84

So, 27. Juli 2025 09.30 Uhr Gottesdienst – Priester der Gemeinde | Das Himmelsreich ist nahe herbeige-
kommen | Matthäus 10,7

Mi, 30. Juli 2025 20.00 Uhr Gottesdienst mit dem Apostel in Bülach

Kinder - Konfirmanden

Kein Religions- und Konfirmandenunterricht

Jugend

Mi, 30. Juli bis  
So, 3. August 2025

Jugendtage Schwarzsee

Besonderes

Sonntags Sonntags wenn immer möglich: «Chilekafi»
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Wichtige Öffnungszeiten | Telefonnummern

Ärztlicher Notfalldienst in der Gemeinde Neerach					     0800 33 66 55
Die Einwohnerinnen und Einwohner unserer Gemeinde können über die Nummer des Ärztefon im Fall eines medizi-
nischen Problems und wenn der Hausarzt nicht erreicht werden kann, rund um die Uhr, ärztlichen Beistand anfor-
dern. Die Hilfestellung erfolgt je nach Bedarf in Form einer telefonischen Beratung, einem Arztbesuch vor Ort oder 
der Vermittlung einer (Notfall) PraxisKonsultation. 

Notfallnummer Wasserversorgung Neerach						        079 300 89 58  
Bitte beachten Sie, dass diese Telefonnummer nur in Notfällen ausserhalb der ordentlichen  
Geschäftszeiten in Betrieb steht.

Notrufnummer (bei akuter Lebensgefahr)	 				    144  
 

Notfallnummer Apotheken des Kantons Zürich					     0900 55 35 55
Ausserhalb der Öffnungszeiten, nachts und sonntags (CHF 1.50/Min. ab Festnetz gültig) 

Notfalldienst der Zahnärzte Gesellschaft Zürich					     0800 33 66 55

Spital Bülach										            044 863 22 11  
Weitere Infos finden Sie unter: www.spitalbuelach.ch 

CliniusPraxis in Neerach									           044 858 10 44  
Weitere Infos finden Sie unter: www.cliniuspraxisneerach.ch 

Anlauf und Informationsstelle für das Alter						        044 854 66 55  
Im Gesundheitszentrum Dielsdorf erhalten Sie in verschiedenen Bereichen ein kostenloses Beratungsangebot
für ältere Menschen und ihre Angehörigen (infostellealter@gzdielsdorf.ch).

Gemeindeverwaltung Neerach 

Telefon 044 859 16 16
Montag bis Freitag 			   07.30 bis 11.45 Uhr
Dienstag 							      13.30 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 						     13.30 bis 17.00 Uhr

Mediothek Neerach 

Montag 		   					     15.00 bis 18.00 Uhr
Dienstag 							      17.00 bis 20.00 Uhr
Mittwoch 						      14.00 bis 18.00 Uhr
Donnerstag 						     15.00 bis 18.00 Uhr
Samstag 							      10.00 bis 12.00 Uhr

Primarschule Neerach 

Schulverwaltung 044 858 31 59
Montag bis Freitag 			   09.00 bis 12.00 Uhr

Sekundarschule Stadel 

Schulverwaltung 044 858 30 43
Montag bis Freitag 			   08.00 bis 12.00 Uhr
Mo, Di, Do						      13.30 bis 17.00 Uhr

Entsorgungsanlage Neerach 

Dienstag 							      16.00 bis 18.00 Uhr
Samstag							       08.00 bis 12.00 Uhr

35Juli 2025

WICHTIGE NUMMERN



Veranstaltungen
Juli 2025

Mittwoch, 2. Juli 2025 | 15.30 - 16.00 Uhr 
Geschichtenzeit am Mittwoch | Mediothek Neerach

Donnerstag 3. Juli 2025 | ab 18.00 Uhr 
Platzkonzert Neerach | Binzmühlestrasse 8, 8173 Neerach

Samstag, 5. Juli 2025 | 09.00 - 12.00 Uhr 
Neerimärt | MZG Sandbuck

Samstag, 5. Juli 2025 | 09.00 - 12.00 Uhr 
Kinderflohmarkt am Neerimärt | MZG Sandbuck

Dienstag, 8. Juli 2025 | 17.00 - 18.00 Uhr 
Sprechstunde Gemeindepräsident (mit Anmeldung) | Gemeindehaus

Mittwoch, 9. Juli 2025 | ab 06.57 Uhr 
Wanderung (Wanderverein Neerach)

Donnerstag, 17. Juli 2025 | ab 11.30 Uhr 
Senioren-Mittagstisch (mit Anmeldung) | Restaurant zum Wilden Mann

Freitag, 25. Juli 2025 | 17.00 - 22.00 Uhr
Füürabighock | Riedter-Stübl

Freitag, 25. Juli 2025 | 21.15 - 23.15 Uhr 
'Nachtfalterflattern' Öffentliche Führung (mit Anmeldung) | BirdLife-Naturzentrum Neeracherried 

Mitteilungsblatt Neerach
Gemeindeverwaltung Neerach | Binzmühlestrasse 14 | 8173 Neerach
044 859 16 16 | einwohnerkontrolle@neerach.ch | www.neerach.ch
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